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Von Christian Haase  
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpoli-
tik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag

Grundlage der föderalen Staatsstruktur in Deutschland ist 
der Subsidiaritätsgedanke. Bundes- und landesgesetzliche 
Vorgaben setzen dabei den Rahmen und wirken sich auf 
die Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und das Tempo 
des Verwaltungshandelns aus. Dies hat unser Gemeinwe-
sen viele Jahrzehnte gut getragen. Doch sind die bestehen-
den Regelungen, Strukturen, Institutionen und Verant-
wortlichkeiten unseres Staates noch zeitgemäß? 

Um aus der aktuellen Krise zu lernen, brauchen wir den 
Mut, bisherige Verfahren zu überdenken und Entbürokrati-
sierungspotenziale zu erschließen. Welche bundes- und 
landesgesetzlichen Vorgaben sind für eine effiziente Ver-
waltungsarbeit erforderlich? Wo müsste der subsidiäre 
Handlungsspielraum erweitert, wo müssten einheitliche 
Standards geschaffen werden? Müssen Kompetenzen 
erneuert werden – braucht es etwa eine Bundeskompetenz 
für Digitalisierungsprojekte? Wie binden wir den Sachver-
stand der Kommunen besser und frühzeitiger ein, damit 
die Gesetze praxisnäher gestaltet werden und die Digitali-
sierung schneller voranschreiten kann?

Darüber möchten wir diskutieren und laden Sie sehr 
herzlich ein zu einem digitalen Fachgespräch (Video-
konferenz) am Freitag, den 30. April 2021, von 12.00 bis 
13.30 Uhr. Weitere Informationen und die Anmeldeoption 
finden Sie unter https://www.cducsu.de/veranstaltungen.

Der Deutsche Bundestag hat Anfang April den Nach-
tragshaushalt 2021 verabschiedet. Mit 240 Milliarden Euro 
Neuverschuldung stellt Finanzminister Scholz einen 
neuen Schuldenrekord auf. Die Bekämpfung der Corona-
Pandemie und die Stabilisierung der Wirtschaft haben 
selbstverständlich höchste Priorität. Zurecht stellt unser 
haushaltspolitischer Sprecher Eckhardt Rehberg aber die 
Frage, „ob bei den Ausgaben des Bundes noch Maß und 
Mitte gelten. Jeder zusätzliche Euro heute schränkt die 
Haushalte der kommenden Jahre ein. Ab 2026 müssen von 
den Schulden rund 18 Milliarden Euro Jahr für Jahr getilgt 
werden. Ich würde mir wünschen, dass auch von Seiten 
des Finanzministers nicht ständig der Eindruck erweckt 
würde, dass für alles und jeden Geld da ist.“
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Der vom Bundesfinanzminister falsch erweckte Ein-
druck führt zwangsläufig zu weiteren Begehrlichkeiten 
gegen den Bund. Forderungen nach einem auch vom Bund 
getragenen kommunalen Rettungsschirm 2021 sind zwar 
aus kommunaler Sicht nachvollziehbar, verkennen aber die 
Lage:  Während die Länder und insbesondere der Bund im 
vergangenen Jahr hohe Milliardenverluste verzeichnen 
mussten, haben die Kommunen immerhin noch bundes-
weit zwei Milliarden Euro Überschuss erzielt – auch durch 
große finanzielle Unterstützung des Bundes, die zudem 
durch die  Anhebung des KdU-Bundesanteils über die 
Corona-Pandemie hinauswirkt und die Kommunalhaus-
halte dauerhaft um mehrere Milliarden Euro pro Jahr ent-
lastet. Um die Sachlage überhaupt bewerten zu können, 
werden zunächst belastbare Informationen über die kon-
kreten finanziellen Auswirkungen der aktuellen Lage benö-
tigt. Da noch keine ausreichend belastbaren Kassenergeb-
nisse vorliegen, kann auch keine realistische Bewertung 
der Sachlage erfolgen. Bei allem Verständnis für die Lage 
der Kommunen brauchen wir Geduld – und Initiativen der 
Länder, die Liquidität der Kommunen zu sichern.

 In dieser Ausgabe setzen wir unsere Reihe „Zur Diskus-
sion“ fort. Nach den kommunalen Erwartungen an die 
kommende Wahlperiode sowie Fragen der Entwicklung 
unserer Innenstädte liegt dieses Mal der Schwerpunkt auf 
der Entwicklung ländlicher Räume. Wir möchten damit 
einen Impuls leisten für Dörfer, die Willkommensräume 
sind, Gemeinschaften, die Gestaltungskraft haben, und 
eine Wirtschaft, die Wertschöpfung in die Region bringt. 
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Effizientes Verwaltungshandeln für einen modernen Staat beschleunigen
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Subsidiaritätsneustart in Bund, Ländern, Kommunen
Für einen modernen, bürgerfreundlichen und leistungsfähigen Staat
Von Christian Haase MdB, kommu-
nalpolitischer Sprecher der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag und Bundesvorsitzender der 
kommunalpolitischen Vereinigung 
von CDU und CSU (KPV)

Die Kommunen sind ein Stabili-
tätsanker auch in der Krise. Tausende 
kommunale Amts- und Mandatsträ-
ger tragen in Krisenzeiten ebenso wie 
in normalen Zeiten ihre Verantwor-
tung und finden vor Ort passende 
Lösungen für die Menschen. Auf 
unsere Kommunen können wir uns 
verlassen.

Grundlage der föderalen Staats-
struktur in Deutschland ist der Subsi-
diaritätsgedanke, wonach die unterste 
geeignete Ebene eine Aufgabe lösen 
soll. Das ist Ausdruck von echter Frei-
heit in Verantwortung und Demokra-
tie und wendet sich gegen Bevormun-
dung und Fremdbestimmung. Erst 
einmal sind die örtlichen Gemein-
schaften zuständig, ihre Belange 
außerhalb des Zugriffs des Staates sel-
ber zu regeln und zu verwalten. Unser 
Grundgesetz in Art 28 (2) gewährt den 
Gemeinden das Recht, alle Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft 
im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln. Dabei ist die 
finanzielle Eigenverantwortung zu 
gewährleisten: „Im Rahmen der 
Gesetze“ heißt nichts anderes, als 
dass die Gesetzgeber im Bund und 
den Ländern den Gestaltungsspiel-
raum der Kommunen faktisch begren-
zen.

Die Ebene, die einem Problem am 
nächsten steht, soll dieses also lösen, 
sofern diese Ebene dafür die erforder-
lichen Kompetenzen und Mittel hat. 
Die Kommunen sind zwar keine 
eigene staatliche Ebene wie Bund und 
Länder. Sie sind aber in vielen Belan-
gen die Verwaltungsebene, die am 
ehesten geeignet ist, das Subsidiari-
tätsprinzip mit Leben zu füllen. Die 
Kommunen sind am nächsten an den 
Menschen dran – ihre Vertreter ken-
nen die Lage vor Ort am besten und 
können am ehesten unter Berücksich-
tigung lokaler und regionaler Beson-
derheiten Herausforderungen meis-
tern und Probleme lösen.

Für die effiziente Umsetzung des 
Subsidiaritätsgedankens sind nicht 

nur Nähe und Kompetenz von großer 
Bedeutung. Entscheidend sind auch 
klare Strukturen und Zuständigkeiten 
sowie die zur Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Mittel – im Besonde-
ren die notwendigen Finanzmittel. 
Die Verwaltungsebene, die eine Auf-
gabe im Sinne der Subsidiarität regeln 
soll, muss auch über die dafür erfor-
derlichen Finanzmittel verfügen kön-
nen – sei es durch Einnahmen aus 
eigener Steuerhoheit, eine Beteili-
gung am gesamtstaatlichen Steuer-
aufkommen oder über Zuweisungen 
aus Finanzausgleichsmechanismen 
wie sie auf Länderebene im Rahmen 
kommunaler Finanzausgleichsrege-
lungen vorgenommen werden.

Ziel früherer Föderalismusrefor-
men war es, Zuständigkeiten zu ent-
zerren und Aufgabenverantwortung 
klarer zu regeln. Die dabei gefunde-
nen Kompromisslösungen sind 
gerade in jüngerer Vergangenheit 
immer wieder aufgeweicht worden. 
Die Aufgabenkompetenz des Bundes 
wurde durch Förderprogramme aber 
auch über diverse Grundgesetzände-
rungen immer weiter ausgeweitet bis 
hin zu einer Mitfinanzierungsverant-
wortung im Bildungsbereich und bei 
der Kinderbetreuung. Mischfinanzie-
rungen verzerren Zuständigkeiten, 
erschweren die effiziente Aufgaben-
wahrnehmung und tragen vor allem 
dann nicht zur Verbesserung der Lage 
bei, wenn Landesmittel durch Bun-
desmittel ersetzt werden oder für die 
Kommunen gedachte Bundeszuwei-
sungen in Landeshaushalten versi-
ckern. Die Erkenntnis, dass für die 
Kommunen gedachte Finanzmittel 
des Bundes kein Beitrag zur Konsoli-
dierung von Landeshaushalten sind, 
hat sich auf Länderebene noch nicht 
überall durchgesetzt. Auch entpup-
pen sich Förderprogramme immer 
wieder als „goldene Zügel“, weil der 
Bund nicht nur die Mittel bereitstellt, 
sondern selbstverständlich auch mit-
bestimmt, wie diese Mittel verwendet 
werden. Der Grundsatz, unter Berück-
sichtigung lokaler und regionaler 
Besonderheiten Herausforderungen 
zu meistern (Subsidiaritätsprinzip), 
ist damit kaum noch zu vereinbaren.

Hinzu kommt, dass Förderpro-
gramme die Schere zwischen finanz-
starken und finanzschwachen Kom-

munen weiter öffnen. Denn in der 
Regel sind diese Förderprogramme 
mit einem kommunalen Eigenanteil 
verbunden, den finanzschwache 
Kommunen kaum leisten können 
und Kommunen in Haushaltsnotlage 
eigentlich nicht leisten dürfen, wenn 
es nicht der Umsetzung von Pflicht-
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aufgaben dient. Damit erreichen sol-
che Förderprogramme häufig das 
Gegenteil dessen, was sie beabsichti-
gen und befeuern eine Abwärtsspirale 
finanzschwacher Kommunen, statt 
diese zu durchbrechen.

Die Umsetzung der Mischfinanzie-
rung und geteilten Aufgabenkompe-
tenz zeigt deutlich, dass das Ergebnis 
von gut gemeint nicht immer gut 
gemacht ist. Wir brauchen daher 
einen Subsidiaritätsneustart, bei dem 
nicht nur klare Zuständigkeiten zwi-
schen Bund, Ländern und Kommu-
nen geregelt werden, sondern auch 
sichergestellt wird, dass jeder Verwal-
tungsebene für die ihr zugewiesenen 
Aufgaben ausreichend (Finanz-)Mit-
tel zur Verfügung stehen. Am beste-
henden Durchgriffsverbot des Bundes 
auf die Kommunen ist dabei festzu-
halten.

Statt einer Ausweitung von kom-
munalen Förderprogrammen brau-
chen wir eine verlässliche und konti-
nuierlich ausreichende Finanz- 
ausstattung der Kommunen. Kom-
munen brauchen vor allem haushäl-
terische Planungssicherheit mit lang-
fristiger Perspektive, wenn sie ihre 
Aufgaben erfüllen und eine wichtige 
Rolle auch für öffentliche Investitio-
nen ausfüllen sollen. Hierfür sind 
nach dem Grundgesetz die Länder 
verantwortlich. Leider sind immer 
wieder Verfassungsgerichte gefordert, 
die Länder an ihre Pflicht zur finanzi-
ellen Mindestausstattung zu erin-
nern. 

Neben einer auskömmlichen Aus-
gestaltung der kommunalen Finanz-
ausgleichsregelungen in den einzel-
nen Ländern brauchen die 
Kommunen aber auch wie bislang 
eine gesicherte Beteiligung am 
gesamtstaatlichen Aufkommen aus 
Einkommens- und Umsatzsteuer. 
Dabei hat sich der Kommunalanteil 
an der Umsatzsteuer in den vergange-
nen Jahren zunehmend zu einem 
Transferweg für Leistungen des Bun-
des zugunsten der Städte und 
Gemeinden entwickelt. Erhielten die 
Kommunen ursprünglich 2,2 Prozent 
des Gesamtvolumens der Umsatz-
steuer als Ersatz für die Ende der 
1990er Jahre entfallene Gewerbekapi-
talsteuer, ist dieser Anteil vor allem in 
den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen. Damit wird auch der der 
ursprünglichen Verteilungsintention 
zugrunde liegende Verteilungsfaktor 
nach Wirtschaftskraft relativiert. Seit 
2018 dient die Umsatzsteuerbeteili-

gung der Kommunen in Kombination 
mit einer höheren Bundesbeteiligung 
an den Kosten der Unterkunft im SGB 
II auch als Transferweg für die Förde-
rung finanzschwacher Kommunen – 
mit dem Nachteil der Zielungenauig-
keit, weil die Verteilung des 
Umsatzsteueraufkommens stärker 
finanzkräftige Kommunen fördert 
und ebenfalls die Schere zwischen 
finanzstarken und finanzschwachen 
Kommunen öffnet. Ein Subsidiari-
tätsneustart ist somit auch mit einer 
Neuverteilung des kommunalen 
Umsatzsteueraufkommens zu verbin-
den: Die über 2,2 Prozentpunkte hin-
ausgehende kommunale Beteiligung 
ist nicht nach Wirtschaftskraft, son-
dern nach Kriterien wie Einwohner-
zahl, Sozialausgaben, aber auch der 
ungünstigen Relation aus großer 
Gebietsfläche und geringer Einwoh-
nerzahl auszurichten.

Letztendlich wird von der Aufga-
benverteilung zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen abhängen, wie 
hoch die kommunale Beteiligung am 
gesamtstaatlichen Steueraufkommen 
ausfallen muss. Klar ist aber auch, 
dass zu einer aufgabenangemessenen 
auskömmlichen Finanzausstattung 
der Kommunen ein entsprechender 
Finanzausgleich gehört, wenn künftig 
seitens des Bundes bei den Kommu-
nen obliegenden Aufgaben Standards 
angehoben oder Leistungen ausge-
weitet werden. Auch wenn unsere 
föderale Finanzstruktur aufgrund des 
fehlenden Durchgriffsverbots des 
Bundes auf die Kommunen keine 
direkte Konnexität zwischen Bund 
und Kommunen vorsieht, darf das 
künftig nicht mehr dazu führen, dass 
die Kommunen bei bundesgesetzlich 
veranlasster Erhöhung von Standards 
bestehender Aufgaben oder Auswei-
tung von Leistungen allein darauf ver-
trauen müssen, dass die Länder ihnen 
die damit verbundenen Mehrausga-
ben oder daraus resultierende Min-
dereinnahmen ausgleichen. Jede 
Standardsetzung und jede Leistungs-
ausweitung braucht künftig ein Preis-
schild und einen klaren Mechanis-
mus, wie die erforderlichen 
Finanzmittel auf der kommunalen 
Ebene ankommen. Deshalb müssen 
die Beschlüsse und Entscheidungen 
des Bundesrates Konnexität in den 
Ländern auslösen. Wenn die Länder 
im Bundesrat Ausgaben für die Kom-
munen beschließen, müssen sie dafür 
haften.

Um sicherzustellen, dass die kom-

munalen Belange bei bundesgesetzli-
chen Regelungen künftig von vornhe-
rein ausreichend berücksichtigt 
werden, brauchen wir einen Kommu-
nalbeauftragten der Bundesregierung. 
Dieser wird in der Bundesregierung 
die Belange der Kommunen koordi-
nieren, um den Landkreisen, Städten 
und Gemeinden dauerhaft in der 
Regierungsarbeit des Bundes Gehör 
zu verschaffen. Der Bund ist Gewährs-
träger der kommunalen Selbstverwal-
tung in Deutschland. Er wird durch 
das Grundgesetz Art. 28 (3) verpflich-
tet zu gewährleisten, dass die verfas-
sungsmäßige Ordnung der Länder 
den Grundrechten und den Bestim-
mungen des Art. 28 (1) und (2) ent-
spricht. Also muss auf Bundesebene 
immer wieder darauf hingewirkt wer-
den, dass der Bund seiner Gewährleis-
tungsverantwortung nachkommt. 
Eine starke kommunale Selbstverwal-
tung ist ein unverzichtbarer Bestand-
teil der politischen und verfassungs-
rechtlichen Ordnung unseres Staates. 
Die institutionelle Beteiligung der 
Kommunen in den Geschäftsordnun-
gen der Bundesministerien war ein 
erster Schritt und muss nun auch im 
Regierungshandeln kontinuierlich 
berücksichtigt werden.

Zum Subsidiaritätsneustart gehört 
neben der finanziellen auch zwin-
gend die personelle Absicherung. Die 
Kommunen brauchen auch jenseits 
der Kinderbetreuung ausreichend 
Personal, um die ihnen übertragenen 
Aufgaben angemessen erfüllen zu 
können. Bereits die stockende 
Abwicklung laufender Förderpro-
gramme zeigt, dass der Mittelabfluss 
nicht an mangelndem Bedarf vor Ort 
hakt, sondern oftmals durch Lücken 
in der Personalausstattung der Kom-
munen verursacht wird. Auch Verwal-
tungsaufgaben wie Baugenehmigun-
gen verzögern sich, wenn die Ämter 
nicht ausreichend personell besetzt 
sind. Die Erfahrungen der Flücht-
lingskrise und der Corona-Pandemie 
zeigen deutlich, dass jede Krisensitu-
ation die Lage verschärft, weil Perso-
nal zur Bewältigung von Sonderanfor-
derungen aus anderen Abteilungen 
abgezogen wird. Es wird also nicht 
ausreichen, mehr Geld für die den 
Kommunen übertragenen Aufgaben 
und Investitionsbedarfe bereitzustel-
len, selbst wenn damit höhere Perso-
nalkosten abgedeckt werden. Es wer-
den auch Auszubildende gebraucht, 
um Löcher in der ohnehin dünnen 
kommunalen Personaldecke zu stop-
fen. Die Bildungs- und Ausbildungs-
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strategie von Bund und vor allem Län-
dern muss hierauf reagieren. 

Die Digitalisierung der Verwaltung 
und Vereinfachungen in Verwaltungs-
verfahren werden dazu beitragen, die 
Kommunikation zwischen Bürger 
und Verwaltung und zwischen den 
Verwaltungsebenen, gerade in Krisen-
zeiten, effizienter zu gestalten und die 
Arbeit in den Kreis- und Rathäusern 
zu erleichtern. Das ist auch dringend 
notwendig, um die anstehenden 
Altersabgänge teilweise zu kompen-
sieren. Den Verwaltungsfachange-
stellten, der beispielsweise einen 
Bauantrag prüft und am Ende die Bau-
genehmigung erteilt, kann aber auch 
der beste Algorithmus nicht ersetzen. 
Um in absehbarer Zeit Smart-Cities 
und Smart-Regions zu realisieren, 
muss die Entwicklung mehr Fahrt 
aufnehmen. 

Dringend notwendig ist  auch Mut, 
bisherige Verfahren zu überdenken. 
Warum muss ein kommunales Bau-
amt zwingend zusätzlich Bauvor-

schriften der Bundes- oder Landes-
ebene beachten, wenn es Fördermittel 
von dort bekommt? Verwaltungen 
arbeiten im Alltag auch nicht im 
rechtsfreien Raum. 

Subsidiarität bedeutet auch, Frei-
heit und Vertrauen darauf, dass diese 
Freiheit zum Wohle des Gemeinwe-
sens genutzt wird. Immer weitere Pla-
nungseinschränkungen, wie sie bei-
spielsweise die SPD durch 
bundesgesetzliche Vorgaben beim 
Ausbau der Windenergie verfolgt, 
zeugen von großem Misstrauen 
gegenüber der kommunalen Pla-
nungskompetenz und untergraben 
den Subsidiaritätsgedanken – auch 
mit eklatanten Folgen für die Zukunft 
der kommunalen Selbstverwaltung 
und des kommunalen Ehrenamtes. 
Wer kommunale Räte zum verlänger-
ten Arm eigener zentralistischer 
Gedankenansätze degradiert, darf 
sich nicht wundern, wenn die Bereit-
schaft, sich längerfristig vor Ort zu 
engagieren, abnimmt. Für die Zukunft 
unseres Landes ist solch ein zentralis-

tischer Bevormundungsansatz ein 
erhebliches Risiko, dem wir auch mit 
einem Subsidiaritätsneustart ent-
schieden entgegentreten müssen.

Der Subsidiaritätsneustart wird 
Bund, Länder und Kommunen vor 
große Herausforderungen stellen, die 
nicht in wenigen Wochen gelöst wer-
den können. Auch wenn die Zeit 
drängt, dürfte absehbar sein, dass dies 
eine Aufgabe für die kommende 
Wahlperiode des Deutschen Bundes-
tages sein wird. Wichtig ist, dass am 
Ende nicht nur Kompromisse, son-
dern auch passende Lösungen für die 
Herausforderungen unserer Zeit und 
unserer Zukunft gefunden werden. 
Damit können wir die Grundlagen 
dafür schaffen, dass unsere Kommu-
nen weiterhin Stabilitätsanker sind 
und wir uns auf sie und die Arbeit tau-
sender kommunaler Amts- und Man-
datsträger verlassen können. Die 
Ideen von Reichsfreiherrn Karl vom 
und zum Stein sind nach wie vor aktu-
ell.

Künstliche Intelligenz ist Chance für Kommunen
Automatisierte Verfahren können die Verwaltung entlasten
Die Initiative „Künstliche Intelligenz 
in den Kommunen“ hat Mitte März 
einen Arbeitsbericht über künstliche 
Intelligenz in Kommunen vor. Dazu 
erklären der kommunalpolitische 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Christian Haase und der digi-
talpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag, 
Tankred Schipanski:

Haase: „Viele Kommunalverwal-
tungen leiden unter Personalmangel 
– das zeigt sich nicht erst in der Krise, 
sondern bereits im normalen Alltag. 
Die Folgen sind nicht nur lange War-
tezeiten bei der Bearbeitung von 
Anträgen. Dabei binden vor allem 
Routineaufgaben Personalressour-
cen, die dann an anderer Stelle fehlen. 
Die Automatisierung von Verfahren 
mittels künstlicher Intelligenz kann 
die Kommunalverwaltung bei Routi-
neaufgaben entlasten und dazu bei-
tragen, Verwaltungsverfahren effizi-
enter zu gestalten. Sei es 
beispielsweise bei der auf Algorith-
men basierenden automatisierten 
Straßenunterhaltung oder der Verzah-
nung von Meldedaten mit der Haus-
haltsplanung, um jederzeit ‚auf 

Knopfdruck‘ tagesaktuelle Entschei-
dungsgrundlagen abrufen zu können. 
Für eine effiziente und effektive kom-
munale Selbstverwaltung muss bei 
solchen Routineaufgaben künstliche 
Intelligenz als Chance genutzt wer-
den. Gleichwohl gebietet es die Ver-
antwortung vor den Bürgerinnen und 
Bürgern, dass bei Anträgen mit Ermes-
sensspielraum die letztendlichen Ent-
scheidungen von Mitarbeitern getrof-
fen werden und nicht von 
Algorithmen. Auch der beste Algorith-
mus wird keinen Bauantrag prüfen 
und genehmigen können. Die Ein-
schaltung der zwischenmenschlichen 
Ebene erst im Widerspruchsverfahren 
ist im Sinne einer bürgerfreundlichen 
Kommunalverwaltung nicht zielfüh-
rend und nicht anzustreben.“

Schipanski: „KI bietet für die Ver-
waltung große Potentiale. Bedingung 
ist hierfür eine gute Digitalisierung 
der Verwaltung. Diese schieben wir 
mit der Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes voran. Knapp 600 Ver-
waltungsleistungen werden zusam-
men mit den Ländern bis Ende 2022 
digitalisiert. Dafür hat der Bund im 
Koalitionsausschuss vom 3. Juni 2020 

noch einmal die Mittel für die Digita-
lisierung der Verwaltungen in den 
Kommunen um 3 Milliarden Euro 
erhöht. Das im März 2021 verabschie-
dete Registermodernisierungsgesetz 
ist für die Vernetzung und erleichterte 
Abrufung personenbezogener Daten 
ein Meilenstein. Damit haben wir 
eine wichtige Grundlage zur Nutzung 
Künstlicher Intelligenz auch in den 
Kommunalverwaltungen gelegt.“

Impressum
Herausgeber
Michael Grosse-Brömer MdB, 
Stefan Müller MdB, 
Christian Haase MdB
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin

V.i.S.d.P.: Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik, Dominik Wehling

T 030. 227-5 29 62
F 030. 227-5 60 91
dominik.wehling@cducsu.de

Diese Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag dient ausschließlich 
der Information. Sie darf während eines Wahl-
kampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung 
verwendet werden.
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Drei-Punkte-Plan für Klimaanpassung in Kommunen
Neue Strategie ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein
Die Bundesumweltministerin und die 
Präsidenten der kommunalen Spit-
zenverbände haben Ende März 2021 
einen schnell wirksamen Drei-
Punkte-Plan zur Anpassung an den 
Klimawandel vereinbart.

Die wesentlichen Elemente sind:

1. ein bundesweites Beratungszent-
rum für Städte, Landkreise und 
Gemeinden, das bis zum Sommer 
2021 seine Arbeit aufnehmen wird. 
Kommunen aus ganz Deutschland 
sollen Informationen und Anre-
gungen für Strategien und Projekte 
zur Klimaanpassung erhalten. 

2. Der Bund fördert den Einsatz von 
lokalen Anpassungsmanagerinnen 
und -managern. So wird sicherge-
stellt, dass die Strategien auch in 
der Praxis ankommen.

3. Besonders innovative Lösungen 
von Kommunen werden über den 
Wettbewerb „Blauer Kompass“ prä-
miert.

Alle drei Punkte sollen noch vor 
der Sommerpause umgesetzt werden. 

Nach Auffassung des kommunal-
politischen Sprechers der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag 
Christian Haase müssen Klimaanpas-
sungsmaßnahmen stärker in den 
Fokus rücken. Um durch die Folgen 
des Klimawandels entstehende Schä-
den soweit wie möglich zu minimie-
ren, sei es im Sinne einer nachhalti-
gen Entwicklung wichtig, parallel zu 
Klimaschutzmaßnahmen auch Kli-
maanpassungsmaßnahmen zu forcie-
ren und diese künftig gleichrangig zu 
Klimaschutzmaßnahmen zu behan-
deln. „Wir begrüßen grundsätzlich die 
Vereinbarung des Bundesumweltmi-
nisteriums mit den kommunalen 
Spitzenverbänden. Diese ist ein erster 
– allerdings zu zögerlicher – Schritt in 
die richtige Richtung“, so Haase. „Im 
Sinne einer Klimavorsorge darf die 
Förderung aber nicht bei Anpassungs-
managern verharren, sondern muss 
auch Investitionen zur Klimaanpas-
sung unterstützen. Dafür ist es auch 
wichtig, bestehende Förderpro-
gramme für Maßnahmen der Klima-
anpassung zu öffnen und weiterzu-
entwickeln. Nur eine bundesweite 
Beratung und die Beschäftigung eines 
Anpassungsmanagers ist wenig effizi-

ent und nicht zielführend. Wenn die 
daraus resultierenden investiven 
Anpassungsmaßnahmen an der 
finanziellen Umsetzbarkeit vor Ort 
scheitern, ist die neue Initiative nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein.“

In den vergangenen Jahren hat 
Deutschland wiederholt trockene 
Sommer erlebt. Die Landwirtschaft, 
aber auch das Gesundheits- und Sozi-
alwesen bekommen die Folgen der 
Dürre zu spüren. Wetter-Extreme wie 
anhaltende Hitzewellen, Dürren, 
Waldbrände, Starkregen und Überflu-
tungen machen die Folgen zu einem 
Alltagsphänomen, das immer weni-
ger die Ausnahme wird. Die Folgen 
des Klimawandels sind mit erhebli-
chen Auswirkungen auf Gesundheit 
und Wohlstand in Deutschland ver-
bunden, die insbesondere in den 
Kommunen vor Ort sichtbar werden: 
Gesundheitsbelastungen bis hin zu 
vorzeitigen Todesfällen, signifikante 
Schäden an Gebäuden und Infrastruk-
turen sowie in der Land- und Forst-
wirtschaft, Engpässe in der Wasser-
versorgung der Bevölkerung. Vor 
diesem Hintergrund hat die Bundes-
regierung 2008 die Deutsche Anpas-
sungsstrategie (DAS) beschlossen und 
diese seitdem kontinuierlich weiter-
entwickelt. Hierzu spielt die Zusam-
menarbeit von Bund, Ländern und 
Kommunen eine zentrale Rolle. 

Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze weist darauf hin, dass die Fol-
gen des Klimawandels vor allem den 
Kommunen zu schaffen machen, 

wobei jede Kommune anders betrof-
fen sei. „Eine Stadt erlebt immer häu-
figer Hochwasser, eine andere 
Gemeinde kämpft mit Wasserknapp-
heit und in der dritten leiden ältere 
Menschen unter der Hitze der Groß-
stadt. Jede dieser Kommunen soll 
künftig die Klimaanpassung umset-
zen, die zu ihr passt.“ Anpassung 
sichere die ökonomischen Grundla-
gen und sei ein Mehrwert für die 
Lebensqualität der gesamten Gesell-
schaft.

Burkhard Jung, Präsident des Deut-
schen Städtetages und Oberbürger-
meister von Leipzig erläutert, dass der 
Drei-Punkte-Plan Forderungen aus 
den Städten aufgreife und ihren Ein-
satz für eine nachhaltige Klimafol-
genanpassung unterstütze. Das sei 
ein erster Schritt, dem in der nächsten 
Legislaturperiode weitere folgen 
müssen. „Wie wir heute bauen, 
bestimmt auf lange Sicht das Leben in 
unseren Städten. Denn Brücken, 
Wohngebiete, Rad- und Schienen-
wege ebenso wie Infrastrukturen der 
Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung haben lange Lebenszeiten. 
Wir müssen heute konsequent den 
Wandel des Klimas mitdenken und 
für eine nachhaltige Entwicklung in 
den Städten vorsorgen. Es geht um 
einen langfristigen Umgang mit dem 
Klimawandel vor unserer Haustür.“

Der Präsident des Deutschen Land-
kreistags und Landrat des Kreises Ost-
holstein Reinhard Sager verweist da-
rauf, dass die Landkreise mit viel 
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Engagement dabei seien, ihren Bei-
trag für eine nachhaltige Entwicklung 
zu leisten. „Da sich die Auswirkungen 
und Herausforderungen des Klima-
wandels in den Landkreisen bundes-
weit betrachtet sehr unterschiedlich 
darstellen, ist dies auch eine Frage im 
Zusammenhang mit der Beförderung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse. 
Dabei kann der vereinbarte 3-Punkte-
Plan einen Beitrag leisten. Wichtig ist 
es, dass die Kommunen zielgenau die 
notwendige Beratung und Unterstüt-
zung bei der Anpassung an die unter-
schiedlichen Folgen des Klimawan-
dels erhalten.“

Ralph Spiegler, Präsident des Deut-
schen Städte- und Gemeindebunds 
und Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Nieder-Olm betont, dass die 
Anpassung an den Klimawandel Kom-
munen vor besondere Herausforde-
rungen stelle. „Hitze und Dürre, aber 
auch Starkregenereignisse und Hoch-
wasser erfordern eine klare Strategie. 
Für Kommunen zahlt sich daher eine 
klimagerechte Stadtentwicklung aus, 
die insbesondere mehr Freiflächen, 
eine energieeffiziente Bauweise, 
erneuerbare Energien und eine kli-
magerechte Mobilität umfasst. Wir 
brauchen zudem mehr ‚Grün und 
Blau‘ in unseren Städten und Gemein-
den. Um diese Herausforderungen zu 
meistern, bedarf es einer finanziellen 
Unterstützung von Maßnahmen 
sowie einem engen Zusammenwir-

ken von Bund, Ländern und Kommu-
nen.“

Hintergrundinformation

Der Drei-Punkte-Plan für bessere 
Klimaanpassung in Kommunen: 

1. Mit dem Beratungszentrum zur 
Klimaanpassung erhalten Städte, 
Gemeinden und Landkreise Bera-
tung von zentraler Stelle. Hier wer-
den Kompetenzen und Erfahrun-
gen gebündelt, die Kommunen 
helfen, passende Lösungen für die 
jeweilige Situation vor Ort zu erhal-
ten. Das Beratungsteam unterstützt 
künftig die lokalen Entscheidungs-
trägerinnen  und Entscheidungs-
träger dabei, individuelle Anpas-
sungskonzepte zu entwickeln, 
öffentliche Aufmerksamkeit für 
das Thema zu schaffen, und es 
übernimmt eine „Lotsenfunktion“ 
bei Schritten in Richtung klimaan-
gepasste Kommune. Das Bera-
tungszentrum soll bis zum Som-
mer 2021 an den Start gehen.

2. Gleichzeitig soll über das BMU-För-
derprogramm „Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel“ 
nachhaltiges Anpassungsmanage-
ment vor Ort aufgebaut werden. In 
vielen Fällen wird dies über lokale 
Anpassungsmanagerinnen und 
-manager geschehen, die die 
Umsetzung der Anpassungskon-
zepte in der Praxis begleiten und 
lokale Anpassungsstrategien kon-

sequent auf Umwelt- und Klima-
verträglichkeit auszurichten. Ab 
Mitte 2021 sollen die ersten Aus-
schreibungen laufen.

3. Besonders innovative Projekte der 
Klimaanpassung werden über den 
Wettbewerb „Blauer Kompass“ aus-
gezeichnet. In Zukunft können 
auch Kommunen in einer eigenen 
Kategorie an dem Wettbewerb teil-
nehmen. Ziel ist es, die besten Pro-
jekte bundesweit sichtbar zu 
machen, andere Kommunen in 
Deutschland zu inspirieren und 
damit künftig noch mehr innova-
tive Klimaanpassungsprojekte zu 
entwickeln. Bis Sommer 2021 wird 
das Wettbewerbsbüro seine Arbeit 
aufnehmen.

Weiterführende Informationen

• Wettbewerb „Blauer Kompass“ 
https://www.umweltbundesamt.
de/themen/klima-energie/klima-
folgen-anpassung/werkzeuge-der-
anpassung/tatenbank/wettbe-
w e r b - t a t e n b a n k - b l a u e r -
kompass#kategorie-quotprivate-
und-kommunale-unternehmen-
quot-hansegrand-klimabaustoffe

• Deutsche Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel https://www.
b m u .d e / d o w n l o a d / d e u t s c h e -
anpassungsstrategie-an-den-kli-
mawandel/

Parteitaktik darf politisches Handeln nicht lähmen
Olaf Scholz gefährdet nachhaltige Energieversorgung
Aktuell bereitet die EU-Kommission 
einen Vorschlag für einen delegierten 
Rechtsakt zur sogenannten Taxono-
mie vor, der auch gravierende Auswir-
kungen auf kommunal getragene Gas-
KWK-Anlagen haben wird. Die 
Bundesregierung kann sich bislang 
nicht auf eine Stellungnahme zu dem 
von der EU-Kommission geplanten 
Vorschlag für einen delegierten 
Rechtsakt zur sogenannten Taxono-
mie verständigen, weil das Bundes-
umweltministerium und das Bundes-
wirtschaftsministerium konträre 
Auffassungen vertreten, während das 
eigentlich federführend zuständige 
Bundfesfinanzministerium das 
Thema schleifen lässt.

Der kommunalpolitische Sprecher 

der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag Christian Haase hat kein 
Verständnis für die Hängepartie: „Wir 
bewerten die Pläne der EU-Kommis-
sion kritisch. Diese gefährden den 
Bestand vor allem kommunal getrage-
ner Gas-KWK-Anlagen und tragen 
nicht zu einer nachhaltigen Ausrich-
tung der Energieversorgung in der EU 
bei. Dass das BMU die unrealistischen 
Ziele der EU-Kommission unterstützt, 
mag dabei nicht verwundern. Wir 
unterstützen ausdrücklich die Hal-
tung des BMWi, das dagegenhält. 
Nicht nachvollziehbar ist die Haltung 
des ebenfalls beteiligten BMF, das das 
Thema bislang schleifen lässt. 
Menschlich und parteipolitisch mag 
es verständlich sein, dass der SPD-
Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich 

nicht mit seiner Parteigenossin Svenja 
Schulze anlegen mag. Energie-, wirt-
schafts-, umwelt- und gesellschafts-
politisch ist diese Haltung aber ein 
verheerendes Signal. Damit gefährdet 
Olaf Scholz eine nachhaltige Energie-
versorgung.“

Die Ausrichtung der Taxonomie an 
sechs Umweltzielen widerspreche 
bereits den Leitlinien einer nachhalti-
gen Entwicklung, die eine Ausrich-
tung unter Berücksichtigung ökologi-
scher, ökonomischer und 
gesellschaftspolitischer Aspekte 
erfordern. Dass der aktuell vorlie-
gende Entwurf der Taxonomie für gas-
gefeuerte Kraftwerke und auch sol-
che, die Gas in Kraft-Wärme-Kopplung 
nutzen, Grenzwerte für CO2-Emissio-

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotprivate-und-kommunale-unternehmenquot-hansegrand-klimabaustoffe
https://www.bmu.de/download/deutsche-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel/
https://www.bmu.de/download/deutsche-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel/
https://www.bmu.de/download/deutsche-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel/
https://www.bmu.de/download/deutsche-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel/
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Änderung des GRW-Gesetzes
Bund verbessert Fördermöglichkeiten in wirtschaftsnahe Infrastruktur
Der Deutsche Bundestag hat Anfang 
März 2021 in 2./3. Lesung die Ände-
rung des GRW-Gesetzes beraten. Dazu 
erklärt der kommunalpolitische Spre-
cher der CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag Christian Haase:

„Die Gemeinschaftsaufgabe ‚Ver-
besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur‘ (GRW) ist ein wichtiger Bau-
stein zur Förderung von Investitionen 
in wirtschaftsnahe Infrastruktur wie 
die Erschließung von Gewerbegebie-
ten, mit denen Kommunen wichtige 
Einnahmen sichern können.

Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Vermarktung eines Gewerbege-
bietes ist die gute Erreichbarkeit. Mit 
der Änderung des GRW-Gesetzes 
erweitert der Bund die Fördermög-
lichkeiten auf den Anschluss von 
Gewerbegebieten an überregionale 
Bundes- oder Landstraßen und besei-
tigt damit ein Hemmnis bei der Aus-
weisung von Gewerbegebieten. Denn 
immer wieder scheitern Pläne zur 
Erschließung und Vermarktung von 
Gewerbegebieten daran, dass diese 
nicht zügig an überregionale Bundes- 
oder Landstraßen angeschlossen wer-

den können, weil gerade struktur-
schwachen Kommunen die 
erforderlichen Finanzmittel für die 
notwendigen Straßenbaumaßnah-
men fehlen.

Wir begrüßen, dass der Bund mit 
der Änderung des GRW-Gesetzes das 
Entwicklungspotential vor allem von 
strukturschwachen Kommunen ver-
bessert. Das ist ein wichtiger Beitrag 
zur Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse und ein wichtiger Schritt, 
die Schere zwischen finanzstarken 
und finanzschwächeren Kommunen 
zu schließen.“

nen vorsehe, die nach dem Stand der 
Technik nicht erreicht werden kön-
nen, sei ebenfalls mit den Leitlinien 
einer nachhaltigen Entwicklung nicht 
vereinbar.

„Insbesondere KWK-Gas-Anlagen, 
die einen nachhaltigen Beitrag zur 
Energieversorgung im Bereich Strom 
und Wärme leisten, wären von den 
investitionshemmenden Auswirkun-
gen der von der EU-Kommission bis-
lang vorgesehenen Vorgaben betrof-
fen, weil diese nicht mehr oder nur 
noch zu erheblichen verschlechterten 
Konditionen finanziert werden kön-
nen“, so Haase. Dabei seien gerade 
diese Anlagen sowohl für eine ver-
lässliche Stromerzeugung als auch für 
eine nachhaltige Wärmeversorgung 
in verdichteten Ballungsräumen von 
besonderer Bedeutung.

Haase: „Ein Ende der KWK-Gas-
Anlagen-Nutzung, wie sie bei Umset-
zung der EU-Taxonomie in der bislang 
vorliegenden Fassung zu befürchten 
ist, würde nicht nur eine effiziente 
und verlässliche Stromversorgung 
nach dem Ausstieg aus Kohle und 
Atom gefährden, sondern zudem die 
Notwendigkeit nach sich ziehen, dass 
die bislang nachhaltige Wärmeversor-
gung über Fernwärme künftig durch 
teure und klimaschädliche Einzelhei-
zungen ersetzt werden muss. Das mit 
der EU-Taxonomie angestrebte Ziel 
wird damit nicht nur nicht erreicht, 
sondern konterkariert.“

Der kommunalpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag fordert eine umfassende 
nachhaltige Betrachtung: „Wer Nach-
haltigkeit als umwelt-, wirtschafts- 
und gesellschaftspolitische Heraus-
forderung begreife und sich nicht 
allein auf ökologische und parteitak-
tische Aspekte beschränke, könne 
dem Vorhaben der EU nicht zustim-
men. Wir fordern daher Olaf Scholz 
dazu auf, gemeinsam mit dem Bun-
deskanzleramt und dem Bundeswirt-
schaftsministerium auf einen tragfä-
higen Kompromiss und eine 
realistische Position für eine deutsche 
Stellungnahme einzuwirken, die 
Nachhaltigkeit als gesamtpolitischen 
Ansatz begreift.“

Hintergrundinformation

Die EU-Taxonomie-Verordnung, 
die „Verordnung über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen“ vom 22. 
Juni 2020 legt die Kriterien fest, die 
entscheiden, ob Investitionen in eine 
Wirtschaftstätigkeit als nachhaltig 
gelten. Sie gilt für alle Finanzmarkt-
teilneh-mer, die Finanzprodukte 
bereitstellen, für Berichtspflichten 
von Unternehmen sowie für alle nati-
onalstaatlichen Regeln zu nachhalti-
ger Finanzierung. Die europäisch nor-
mierte Einstufung als nachhaltige 
Investition soll langfristig als Stan-
dard im Finanzsektor fungieren, z. B. 
bei grünen Unternehmensanleihen.

Um als nachhaltig im Sinne der 
Taxonomie zu gelten, muss eine Wirt-
schaftstätigkeit einen wesentlichen 
Beitrag zu einem der sechs Umwelt-
ziele der Taxonomie leisten und darf 
keinem von ihnen wesentlich scha-
den: 

1. Klimaschutz 

2. Anpassung an den Klimawandel 

3. nachhaltige Nutzung und Schutz 
von Wasser- und Meeresressourcen 

4. Übergang zu einer Kreislaufwirt-
schaft 

5. Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung 

6. Schutz und Wiederherstellung 
der Biodiversität und der Ökosysteme. 

Die hierfür notwendigen techni-
schen Bewertungskriterien werden 
durch delegierte Rechtsakte festgelegt 
und in dazugehörigen Anhängen aus-
geführt, die für jede Wirtschaftstätig-
keit eine kurze Beschreibung sowie 
technische Bewertungskriterien ent-
halten. Die EU-Kommission sieht in 
ihrem Entwurf für einen delegierten 
Rechtsakt zur Taxonomie-Verordnung 
technische Kriterien (Schwellen-
werte) zur Bewertung der Nachhaltig-
keit von Investitionen in KWK-Anla-
gen vor, die den Ausbau der KWK stark 
erschweren.
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Länder und Kommunen weiter unterstützen
Sanierungsstau bei kommunalen Sportstätten zielgerichtet begegnen
In einer Anhörung hat sich der Sport-
ausschuss des Deutschen Bundesta-
ges Ende März 2021 mit der Förde-
rung von Sportstätten der Kommunen 
befasst. Der Bau, der Erhalt und die 
Sanierung von Sportstätten des Brei-
tensports fallen in den Zuständig-
keitsbereich der Bundesländer und 
Kommunen. Der Bund ist originär für 
die Unterstützung des Spitzensports 
verantwortlich. Dazu erklärt der 
sportpolitische Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard 
Gienger:

„Dem Sanierungsstau bei kommu-
nalen Sportstätten werden wir zielge-
richtet und nachhaltig im Rahmen 
unserer finanziellen Möglichkeiten 
begegnen. Die hier verantwortlichen 
Bundesländer und Kommunen kön-
nen auch in Zukunft auf eine anteilige 
Finanzierung des Bundes bauen. 
Denn: Über Jahrzehnte wurde von Sei-
ten der zuständigen Bundesländer 
und Kommunen deutlich zu wenig in 
die Sportstätteninfrastruktur inves-
tiert. Das hat vielerorts zu maroden 
Turnhallen, nicht mehr zeitgemäßen 
Sportanlagen oder gar zu vollständi-
gen Schließungen von Schwimmbä-

dern geführt.

Um zielgerichtet, nachhaltig und 
bedarfsorientiert zu investieren, 
brauchen wir zunächst einen digita-
len Sportstättenatlas, der ein genaues 
Lagebild zum Zustand der Sportstät-
ten in Deutschland bietet. Zu beach-
ten sind ferner eine sich wandelnde 
Sportnachfrage und Trends, die neue 
Voraussetzungen an Sporträume stel-
len.

Neben der Hilfe durch den Bund 
müssen die zuständigen Länder und 
Kommunen vor allem ihre eigenen 
Anstrengungen deutlich erhöhen. 
Hierzu gehören neben eigenen För-
derprogrammen vor allem eine solide 
Finanzierung der Betriebskosten 
sowie der fortlaufenden 
Modernisierungs maßnahmen. Beste-
hende EU-Förderprogramme werden 
von vielen Ländern und Kommunen 
bislang gar nicht oder deutlich zu 
wenig genutzt. 

Der Bewegungsmangel bei Kin-
dern, Jugendlichen, aber auch bei 
Erwachsenen hat sich wegen der 
Corona-Pandemie und dem stark ein-
geschränkten Sportangebot in Schu-
len und Vereinen nochmals verstärkt. 
Wenn Hygienemaßnahmen und ein 
effektives Testregime greifen sowie 
deutliche Impffortschritte erzielt wer-
den, müssen Sport und Bewegung 
schnell wieder möglich sein.

Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen Neustart im Sport sind ebenso 
moderne und attraktive Sportstätten. 
Deshalb unterstützt die Unionsfrak-
tion das starke Engagement des Bun-
des für kommunale Sportstätten.“

Bauen mit Holz ist gesicherter Klimaschutz
Neue Förderrichtlinien sind in Kraft getreten
Die Förderrichtlinien „Förderung des 
klimafreundlichen Bauens mit Holz“ 
sowie das „Bundesprogramm zur För-
derung von Investitionen in der Holz-
wirtschaft“ sind am 4. März 2021 in 
Kraft getreten. Dazu erklären der 
agrarpolitische Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Albert Ste-
gemann, und der forstpolitische Spre-
cher Alois Gerig:

Albert Stegemann: „Ein nachhaltig 
bewirtschafteter Wald, aus dem der 
klimafreundliche Rohstoff Holz 
gewonnen wird, ist gelebter Klima-
schutz. Das Bauen mit Holz wird noch 
stärker an Bedeutung gewinnen, um 
die gesteckten Klimaziele zu errei-
chen. Gleichzeitig ist es notwendig, 
den heimischen Holzabsatz zu stei-
gern und damit die regionale Wert-
schöpfung bei uns vor Ort zu sichern.

Um die 
B e d i n g u n -
gen für das 
Bauen mit 
Holz weiter 
zu verbes-
sern und 
den kli-
mafreundli-
chen Holz-
b a u 
weiterzuent-
w i c k e l n , 
haben wir 
im letzten 
Jahr im Rah-
men der 
Corona-Hil-
fen daher 
bereits wichtige Weichen gestellt und 
finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt. Seit heute sind zwei Förder-

richtlinien in Kraft, mit denen unter 
anderem die Förderung von Bera-
tungsleistungen für Holzwirtschafts-
unternehmen sowie die Förderung 
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Sieben mal Zukunft auf dem Land
CDU/CSU-Fraktion unterstützt neue Kampagne für die ländlichen Räume
Julia Klöckner, Bundesministerin für 
Ernährung und Landwirtschaft, und 
Christian Haase MdB, kommunalpoli-
tischer Sprecher der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag, haben 
Ende Februar 2021 mit dem Diskussi-
onspapier „Sieben Mal Zukunft auf 
dem Land“ ein innovatives Maßnah-
menbündel zur Stärkung des ländli-
chen Raumes vorgestellt. 

Julia Klöckner: „Die Corona-Pande-
mie hat verdeutlicht, wie attraktiv die 
ländlichen Räume sind in Deutsch-
land – sie bieten Natur, Platz und Frei-
raum. Diese Stärke gilt es weiterzu-
entwickeln, auch um der Überhitzung 
der Städte entgegenzuwirken. Dazu 
braucht es massive Investitionen in 

Infrastruktur jeglicher Art. Investiti-
onsentscheidungen dürfen nicht 
nach Einwohnerzahl getroffen wer-
den, sondern müssen auch die Gleich-
wertigkeit von Lebensverhältnissen 
im Blick haben. Denn nur wer überall 
findet, was er zum Leben braucht, 
kann auch frei entscheiden, wo er 
leben möchte.“ 

Christian Haase MdB: „Wir leben in 
einer Wissensgesellschaft. Nur kann 
nicht jedes Dorf jede Form höherer 
Schul- und Weiterbildung anbieten. 
Die Corona-Pandemie hat jedoch 
gezeigt, dass gerade weiterführende 
Schulen den Ausfall des Präsenz-
Unterrichts gut mit digitalen Angebo-
ten kompensieren konnten. Das 

möchten wir uns zu Nutze machen: 
So könnten weiterführende Schulen 
Teilzeit-Unterricht anbieten. Ältere 
Schüler müssten dann nicht mehr 
jeden Tag lange Fahrzeiten auf sich 
nehmen. Nach dem Vorbild des Co-
Working könnten Berufsschüler 
nachmittags in der örtlichen Dorf-
Grundschule den Unterricht aus der 
Berufsschule in der nächst größeren 
Stadt streamen. Aus eigener Erfah-
rung weiß ich, dass in kleinen Orten 
oft nicht genügend Schüler für eine 
Klasse zusammenkommen, sodass 
die Betroffenen in andere Berufsschu-
len in die Oberzentren fahren müs-
sen. Hier bleibt - im wahrsten Sinne 
des Wortes - viel Zeit auf der Strecke.“
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von Innovationsclustern im Bereich 
Holzbau gefördert werden.“

Alois Gerig: „Die Förderung des 
Bauens mit Holz ist ein Signal – 
sowohl für mehr Klimaschutz als 
auch dafür, dass wir an der Seite unse-
rer Frostwirtinnen und Forstwirte ste-
hen. Trockenheit, Stürme und Schäd-
linge haben den Wäldern in den 
letzten Jahren stark zugesetzt. Das 

daraus resultierende Schadholz über-
schwemmt den heimischen Holz-
markt und sorgt für Niedrigpreise. 
Doch gerade jetzt benötigen Waldbe-
sitzende finanzielle Mittel, um die 
Wälder klimaresistent umzubauen, 
zu pflegen und nachhaltig zu bewirt-
schaften. Die Zukunft des Sektors 
Forst und Holz hängt daher stark von 
der Entwicklung des inländischen 

Holzabsatzmarktes ab. Hier kommt 
dem Bausektor eine Schlüsselrolle zu.

Das Förderprogramm hat zudem 
einen weiteren Nutzen für die Gesell-
schaft: Das Verbauen von Holz in 
langlebigen Produkten wie Dachstüh-
len oder anderen Bauelementen, bin-
det das CO2 langfristig. Das Bauen mit 
Holz ist deshalb eine echte Klima-
senke und wichtig für den Kampf 
gegen den Klimawandel.“

Diskussionspapier
Sieben Mal Zukunft auf dem Land
Von Julia Klöckner und Christian 
Haase 

Für Dörfer, die Willkommensräume 
sind, Gemeinschaften, die Gestal-
tungskraft haben und eine Wirtschaft, 
die Wertschöpfung in die Region 
bringt. 

Sieben Thesen – Sieben Mal 
Zukunft: 

1. Auf dem Land läuft es Dank der 
kommunalen Selbstverwaltung. 
Damit es noch besser läuft, brau-
chen unsere Dörfer mehr Gestal-
tungskraft: durch finanziell und  
personell gut ausgestattete Kom-
munen, eine Verwaltung, die nah 
an den Menschen ist, und mehr 
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Gestaltungsräume für neue Ideen 
hat.

2. Auf dem Land zeichnen uns Enga-
gement und Ehrenamt aus. Damit 
das so bleibt, braucht unser Ehren-
amt Anerkennung, aber auch kon-
krete Unterstützung.

3. Auf dem Land sind Mittelstand und 
Handwerk daheim – und unsere 
Landwirtschaft gehört einfach 
dazu. Damit das so bleibt, müssen 
wir die Wertschöpfung in der 
Region stärken. Wir brauchen eine 
Landwirtschaft, die Innovationst-
reiber ist und sich stärker mit der 
Region vernetzt, für mehr Regiona-
lität und mehr Sichtbarkeit. Wir 
müssen Anreize für Unterneh-
mensnachfolgen und Gründungen 
schaffen, um Dienstleistungen 
und Wertschöpfungen lokal zu 
erhalten – und die Krisenresilienz 
unserer Wirtschaft stärken.

4. Auf dem Land sind wir mitten drin. 
Damit das so bleibt, brauchen wir 
einen Konsens darüber, dass Digi-
talisierung und eine öffentlich 
bereitgestellte Mobilität Grundver-
sorgung sind.

5. Auf dem Land sind wir gut versorgt. 
Damit das so bleibt, brauchen 
unsere Dörfer weiter eine Mitte, 
ein Dorfzentrum, das Identität gibt 
und in das man gerne kommt. Wir 
brauchen mehr Anreize und neue 
Ideen, um eine Grundversorgung 
an Lebensmitteln und medizini-
scher Betreuung in Zukunft gut 
erreichbar zu erhalten.

6. Auf dem Land stellen wir gute Bil-
dung und Betreuung in den Fokus. 
Damit das gelingt, brauchen wir 
eine effiziente Nutzung und Ver-
netzung aller Ressourcen und 
Offenheit für digitale Lösungen.

7. Auf dem Land leben wir den Klima-
schutz, hier wird die Energiewende 
Wirklichkeit. Dafür brauchen wir 
gemeinsames Handeln – und 
Betroffene, die zu Beteiligten wer-
den.

Unser Land blüht durch die Vielfalt 
seiner Regionen. Ländliche Regionen 
prägen mit ihren Siedlungen und Kul-
turlandschaften das Bild unserer Hei-
mat, sie machen rund 90 Prozent der 
Fläche unseres Landes aus. Hier lebt 
mehr als die Hälfte unserer Bevölke-
rung, und der überwiegende Anteil 
unserer mittelständischen Wirtschaft 
mit Handwerk, Industrie und Dienst-

leistungen ist auf dem Land angesie-
delt. Eine aktive Vereins- und Ehren-
amtskultur stärkt den Zusammenhalt 
vor Ort.

Ländliche Regionen sind wichtige 
Kraftzentren Deutschlands. Hier wer-
den auch die regionale Vielfalt unse-
rer Lebensmittel und erneuerbare 
Energien erzeugt. Hier bietet ein rei-
cher Naturschatz viel Lebensqualität.

Diese dezentrale Struktur ist eine 
besondere Stärke Deutschlands. Das 
zeigt sich gerade in der Corona-Krise. 
Deutschland ist gut versorgt, auch in 
schwierigen Zeiten, auch auf dem 
Land. Weil es eine gute Infrastruktur 
gibt, weil sich ein gut aufgestelltes 
Ehrenamt um Menschen kümmert, 
weil starke Kommunen selbstbewusst 
Verantwortung übernehmen und 
schultern.

Auf diesen Stärken wollen wir auf-
bauen. Wir wollen ländliche Räume 
weiterentwickeln. Wir wollen, dass 
sie zu Willkommensräumen werden: 
Für Unternehmen, die dort eine gute 
Infrastruktur brauchen, um gute 
Arbeitsplätze zu bieten. Für die Men-
schen – egal, ob sie schon lange auf 
dem Land zuhause sind oder neu 
dazukommen. Sie alle brauchen eine 
Grundversorgung, und zwar wohnort-
nah. Die Corona-Krise hat gezeigt, 
dass Breitbandausbau und die Versor-
gung mit schnellem, flächendecken-
dem Mobilfunk dabei genauso wich-
tig sind wie die Sicherstellung der 
Mobilität der Menschen vor Ort und 
deren Daseinsvorsorge. Wirtschafts-
kraft, starke Kommunen und eine 
ehrenamtlich engagierte Zivilgesell-
schaft gehen dabei Hand in Hand. 
Wichtige Voraussetzungen für die 
Selbstgestaltungsfähigkeit der Dörfer 
und Regionen sind stabile Netzwerke 
aus mittelständischen Betrieben, 
Kommunen, Vereinen sowie eine aus-
kömmliche finanzielle Ausstattung.

Die Herausforderungen könnten 
dabei unterschiedlicher nicht sein. 
Denn ländliche Räume befinden sich 
in einem beschleunigenden Differen-
zierungsprozess. Einige entwickeln 
sich erfolgreich, andere verlieren ste-
tig an Bevölkerung und tragenden 
Einrichtungen. Diese Ungleichheiten 
zwischen ländlichen Regionen aber 
auch gegenüber den Städten und Bal-
lungsräumen aufzufangen, eine 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse herzustellen und eine nachhal-
tige Entwicklung einschließlich Res-

sourcenschutz und Klimawandel zu 
sichern, ist Aufgabe der Politik, Wirt-
schaft, Verwaltungen und des bürger-
schaftlichen Engagements der Men-
schen vor Ort.

Wir haben sieben zentrale The-
menfelder herausgearbeitet, die 
Lösungen für ländliche Räume anbie-
ten: Sieben mal Zukunft auf dem 
Land!

1. Für starke Kommunen mit 
Gestaltungsraum

Wir stärken die kommunale Ebene.

Wie es ist:

Die Corona-Krise hat auch unsere 
Kommunen vor unerwartete Heraus-
forderungen gestellt. Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer als wichtigste Ein-
nahmequellen von Kommunen sind 
weggebrochen. Deshalb müssen wir 
jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass 
die gute Ausgangslage, die sich viele 
Kommunen erarbeitet hatten, nicht 
aufgezehrt wird. Der Bund hat dazu 
mit dem Konjunkturpaket einen 
umfangreichen Aufschlag gemacht, 
sowohl um Einnahmeverluste abzu-
federn als auch, um Kommunen lang-
fristig zu entlasten.

Ein Problem bleiben aber die 
erheblichen Disparitäten bei der Steu-
erkraft der Kommunen, denn sie 
gefährden die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse. Steuerschwa-
chen Kommunen fehlt Gestaltungs-
raum. Gleichzeitig sind sie doppelt 
benachteiligt, wenn personelle und 
finanzielle Ressourcen fehlen, um 
Fördermöglichkeiten von EU, Bund 
und Ländern zu nutzen.

Was das Land braucht:

Eine ausreichende kommunale 
Finanzausstattung trägt wesentlich 
dazu bei, dass Kommunen in ihren 
bürgernahen Aufgaben- und Leis-
tungsbereichen bedarfsgerecht und 
eigenverantwortlich agieren können 
und zukunftsfest aufgestellt sind. Mit 
Blick auf die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse sind insbeson-
dere die eigenständigen finanziellen 
Möglichkeiten der Kommunen, Infra-
strukturen, Daseinsvorsorge und frei-
willige Leistungen für ihre Bürgerin-
nen und Bürger erhalten bzw. 
anpassen zu können, von zentraler 
Bedeutung.

Unsere Vorschläge:

Um die kommunale Selbstverwal-

Zur Diskussion: Sieben Thesen - sieben Mal Zukunft auf dem Land
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tung und finanzielle Eigenverantwor-
tung zu stärken und um den Bürgerin-
nen und Bürgern im ganzen Land 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
bieten, haben wir das Ziel, Verantwor-
tungen klarer zu definieren und die 
Steuerverteilung stärker einwohner- 
und flächenbezogen zu gestalten.

• Wir wollen ländliche Regionen 
nachhaltig gestalten, fördern und 
gleichwertige Lebensverhältnisse 
herstellen. Der Strukturwandel 
durch Demografie, Digitalisierung, 
Klima, Entwicklung von Wirt-
schafts- und Versorgungsstruktu-
ren und Mobilität wird Anpas-
sungsprozesse erfordern. Wir 
wollen, dass Menschen in 
zukunftsfähigen ländlichen Räu-
men ihre Heimat finden bzw. 
behalten. Bei dieser Querschnitts-
aufgabe sind EU, Bund, Länder, 
Kommune, Wirtschaft und die 
Gesellschaft gleichermaßen gefor-
dert. Bund und Länder haben in der 

letzten Legislaturperiode den Son-
derrahmenplan Ländliche Ent-
wicklung innerhalb der GAK als 
zentrales Förderinstrument einge-
richtet. Die Entwicklung ländlicher 
Räume und der Landwirtschaft 
hängen eng zusammen (z.B. Kul-
turland, Eco-Schemes, Wirt-
schaftsstandort). Die Förderung 
ländlicher Entwicklung aus der 2. 
Säule der GAP (u.a. ELER) in enger 
Verzahnung mit der Landwirt-
schaftspolitik hat sich bewährt und 
muss auch künftig eng abgestimmt 
sein. 

• Um die Eigenverantwortung der 
Kommunen zu stärken und Raum 
für neue Ideen zu schaffen, denken 
wir über neue Förderinstrumente 

im Rahmen von Regionalbudgets 
nach.

• Wir wollen einen besseren Wis-
senstransfer zwischen Kommunen 
herstellen und die Kompetenzen 
stärken. Dazu wollen wir unter Ein-
bindung der kommunalen Spitzen-
verbände eine Bundesakademie 
„Kommunaltransfer“ gründen, um 
Kommunen zu vernetzen und 
ihren Wissensaustausch zu inten-
sivieren, insbesondere auch mit 
Angeboten für ehrenamtliche 
Mandatsträger. Ein Schwerpunkt-
thema der Akademie soll die Ver-
mittlung von Kompetenzen im 
Bereich digitaler Städte und Regio-
nen sein.

• Wir wollen, dass die Forschung 
und das Monitoring zu den Ent-
wicklungen der ländlichen Räume 
weiter ausgebaut werden. (TI-Insti-
tut). Mit einer starken Forschung, 
einem ausgebauten Monitoring 

(Landat-
las) und 
der Wei-
t e r e n t -
w i c k -
lung der 
Förder-
i n s t r u -
m e n t e 
über das 
BULE.

• W i r 
wollen, 
dass die 
S t e l l e 
e i n e s 
B e a u f -
tragten 
d e r 

Bundesregierung für kommunale 
Angelegenheiten geschaffen wird. 
Hier laufen in kommunalen Belan-
gen auf Bundesebene alle Fäden 
zusammen.

2. Für ein Ehrenamt, das Wert-
schätzung gibt - und bekommt

Wir stärken die Engagierten in den 
Kommunen.

Wie es ist:

Gerade das Ehrenamt und bürger-
schaftliches Engagement haben 
starke Wurzeln auf dem Land, eine 
große gesellschaftliche Bedeutung, 
einen hohen Bindungswert und 
gewachsene Strukturen. In Kirchen-
gemeinden, bei den Freiwilligen Feu-
erwehren, bei Landfrauen und Land-

jugend oder in Sport- und 
Kulturvereinen gestalten Ehrenamtli-
che das Miteinander und sichern die 
Lebensqualität auf unverzichtbare 
Weise. Auch das demokratische Fun-
dament Deutschlands lebt in den 
ehrenamtlichen Gemeinde- und 
Stadträten, den Ortsbürgermeistern 
und engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern.

Aber gerade Regionen, die von 
Überalterung oder Wegzug betroffen 
sind, fehlt der Nachwuchs für das 
Ehrenamt. Oft fehlt es den Engagier-
ten auch an Unterstützung in rechtli-
chen Fragestellungen oder im 
Umgang mit Fördermaßnahmen. 
Immer weniger Menschen können 
sich für ein politisches Amt in der 
Region begeistern - auch weil Anfein-
dungen an die Stelle von Anerken-
nung getreten sind.

Corona hat einen Schub an Engage-
ment gebracht, gleichzeitig aber auch 
viele zusätzliche Herausforderungen, 
zum Beispiel für das Engagement von 
oder für Menschen, die zu Risiko-
gruppen gehören. Gerade ältere Men-
schen sind in vielen Bereichen tra-
gende Säulen des Ehrenamtes. Zudem 
fehlt oft eine digitale Ausstattung.

Und: Viele Menschen wollen sich 
heute anders engagieren: nicht in fes-
ten Strukturen, sondern projekt- oder 
themenbezogen.

Was das Land braucht:

Das Land braucht ein starkes 
Ehrenamt, das Wertschätzung gibt 
und bekommt. Und Ehrenamt braucht 
Unterstützung, um stark zu bleiben.

Und gerade neue Lebensentwürfe 
brauchen zum Teil neue Formen des 
Ehrenamtes, die organisiert werden 
müssen.

Unsere Vorschläge:

• Aufbauend auf den Erfahrungen 
aus dem Projekt „Hauptamt stärkt 
Ehrenamt“ des Bundesministeri-
ums für Ernährung und Landwirt-
schaft mit dem Deutschen Land-
kreistag wollen wir in den Kreisen 
und Gemeinden hauptamtliche 
Anlaufstellen für Beratung schaf-
fen. Sie sollen als beständige 
Ansprechpartner wohnortnah oder 
mobil / digital durch Vernetzung, 
Qualifizierung und Beratung die 
Arbeit der Ehrenamtlichen erleich-
tern. Sie sollen es möglich machen, 
auch neue Formen des Ehrenamtes 

Zur Diskussion: Sieben Thesen - sieben Mal Zukunft auf dem Land
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einzubinden.

• Wir setzen uns dafür ein, das 
Zuwendungs- und Gemeinnützig-
keitsrecht zu vereinfachen.

• Ein stabiler Anker soll die Deutsche 
Stiftung für Engagement und 
Ehrenamt werden, die mit Bera-
tung und Kompetenz – aber auch 
mit eigenen Initiativen - flankieren 
kann.

• „Mein Jahr fürs Dorf“: Wir machen 
Menschen ein neues Angebot, sich 
vor Ort zu engagieren, indem wir 
die Unterstützung des Ehrenamtes 
vor Ort über den Bundesfreiwilli-
gendienst ermöglichen.

• Anfeindungen gegenüber unserem 
Ehrenamt, vor allem gegenüber 
Lokalpolitikern, dulden wir nicht. 
Hier brauchen wir wirksame Schut-
zinstrumente, die rechtsstaatliche 
Sanktionen ermöglichen.

• Wir wollen das Vertrauen in die 
kommunalen Institutionen und 
demokratische Entscheidungsfin-
dungen stärken. Hier sehen wir 
dialog- und beteiligungsorientierte 
Möglichkeiten auf lokal- und kom-
munalpolitischer Ebene auch mit-
hilfe digitaler Lösungen.

• Ganz besonders wollen wir junge 
Menschen dafür gewinnen, sich in 
die Gemeinschaft einzubringen 
und an Entscheidungsprozessen 
teilzuhaben. Das stärkt auch unsere 
Demokratie. Dafür zählen wir auf 
innovative Beteiligungsformate 
und Dialoglinien, die direkt junge 
Menschen ansprechen. Wer sich 
kommunalpolitisch engagiert, 
gestaltet die Zukunft seiner Region 

aktiv mit.

• Die ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte in Brand-
schutz, Rettungsdiens-
ten und Katastrophen-
schutz leisten gerade im 
Bereich Sicherheit und 
Ordnung einen beson-
ders wichtigen Dienst. 
Für uns gilt es, den 
ehrenamtlichen Einsatz 
wertzuschätzen und zu 
würdigen, aber auch für 
eine gute Ausstattung 
zu sorgen. Hierzu 
gehört auch die Frei-
stellung durch den 
Arbeitgeber, ähnlich 
wie bei den Freiwilligen 
Feuerwehren.

• Mit offenen auch digitalen Infor-
mations- und Qualifizierungsan-
geboten wollen wir mögliche Hem-
mungen und Bedenken 
überwinden und für die Gestal-
tungs- und Einflussmöglichkeiten 
in den diversen Engagementberei-
chen werben.

3. Für Wertschöpfung und Innova-
tion für die Region

Wir stärken Wirtschaft und Land-
wirtschaft vor Ort - auch im Hinblick 
auf ihre Krisenresilienz.

Wie es ist:

Ländliche Regionen sind Wirt-
schafts- und Innovations-Standorte. 
Sie sind die Heimat vieler mittelstän-
discher Industrie- und Handwerksbe-
triebe und Dienstleister. Unsere Land-
wirtschaft ist Teil dieser regionalen 
Wirtschaft. Mit ihren rund 270.000 
Betrieben gehört sie auf dem Land 
einfach mit dazu.

Corona hat uns vor Augen geführt, 
wie wichtig diese dezentralen Kraft-
felder sind, die unser Land am Laufen 
halten. Das galt und gilt in der Corona-
Krise vor allem auch für die Land- und 
Ernährungswirtschaft als Teil unserer 
systemrelevanten Infrastruktur. Die 
Wertschätzung für die Flexibilität und 
das Verantwortungsbewusstsein 
unserer Unternehmen und für die 
Bedeutung unserer Landwirtschaft 
sind gewachsen: Die Nachfrage nach 
regionalen und nachhaltig erzeugten 
Produkten steigt, ebenso das Bedürf-
nis, unabhängig auf mögliche kom-
mende Krisen reagieren zu können. 
Das ist eine Chance für das Land – und 
gleichzeitig eine Herausforderung. 

Denn unsere Wirtschaft muss krisen-
resilient sein.

In vielen Bereichen hat sich wäh-
rend der Corona-Krise die Nachfrage 
in den digitalen Raum verlagert. Für 
die Gastronomie ebenso wie für Kul-
tur und Tourismus sind die Corona-
Monate Krisen-Monate. Das darf nicht 
zu einem Strukturwandel führen, der 
zu Lasten kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen geht und mit 
dem regionale Identität verloren geht.

Viele Unternehmen und Betriebe 
sind familiengeführt, in regionale 
und überregionale Wirtschaftsnetze 
eingebunden. Sie bieten Arbeit und 
Einkommen vor Ort und tragen zur 
ökonomischen und gesellschaftli-
chen Stabilität bei. Neben wirtschafts-
starken Regionen gibt es aber auch 
Regionen die durch periphere Lage, 
den demografischen Wandel und 
Strukturbrüche belastet sind.

Wie unsere Wirtschaft unterliegt 
auch die Landwirtschaft einem Inno-
vationsprozess. Neue Anforderungen 
an die Tierhaltung werden in den 
kommenden Jahren neue Stallbauten 
und Investitionen erfordern, nach-
haltigere und resilientere Wirt-
schaftsweisen erfordern Investitio-
nen in Maschinen und Geräte. Von der 
Digitalisierung auf den Höfen kann 
das Umland profitieren. Gut aufge-
stellte Höfe können damit zu einem 
Ankerpunkt regionaler Innovationen 
werden.

Was das Land braucht:

Um die ländlichen Räume als 
dezentrale Wirtschaftsstandorte 
attraktiv zu halten und weiter zu stär-
ken, sind in strukturschwachen Regi-
onen weiterhin Investitionen, Inno-
vationen und Infrastrukturen 
erforderlich. Eine gute Fachkräfteba-
sis, die nur durch Bildung und Bleibe-
perspektiven in der Region gesichert 
werden kann, ist dafür eine grundle-
gende Voraussetzung. Landwirt-
schaftliche Betriebe müssen als Teil 
der regionalen Wirtschaft eingebun-
den werden, ihre Vorreiterrolle beim 
Thema Digitalisierung muss für die 
Regionen nutzbar gemacht werden.

Für wirtschaftlich schwache Regio-
nen brauchen wir eine auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Struktur-
politik, mit der sie ihre Identität 
erhalten und durch die Bildung von 
Profilthemen aufholen können.

Zentrales Instrument der regiona-
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len Wirtschaftspolitik ist die Bund-
Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur” (GRW). Mit dem 
2020 neu gestarteten gesamtdeut-
schen Fördersystem für struktur-
schwache Regionen wird die Regio-
nalförderung auf eine neue Basis 
gestellt und die GRW mit weiteren 
regional wirksamen Förderinstru-
menten gemeinsam zum konzentrier-
ten Einsatz gebracht. 30 Jahre nach 
der deutschen Einheit werden struk-
turschwache Regionen in Ost und 
West nun gleichermaßen gefördert.

Unsere Vorschläge:

• Wir stärken regionale Identitäten, 
indem wir Investitionen, Innovati-
onen und Infrastrukturen fördern 
und dafür ausreichend finanzielle 
Mittel bereitstellen. Ländliche 
Regionen, die durch sinkende 
Bevölkerung mittelfristig bei Wert-
schöpfung und Erwerbstätigkeit 
zurückhängen, werden in die 
Gebietskulisse des gesamtdeut-
schen Fördersystems einbezogen 
und damit bei der künftigen Vertei-
lung der Bundesmittel in stärke-
rem Maße berücksichtigt.

• Wir brauchen starke wirtschaftli-
che Anker auch in den ländlichen 
Regionen Deutschlands – dies ist 
ein Wesensmerkmal unserer 
dezentralen Siedlungs- und Wirt-
schaftsstruktur. Auch um hier wei-
terhin attraktive Arbeitsplätze zu 
schaffen, wollen wir Förderpro-
gramme bündeln, die deutliche 
Anreize für Unternehmensnach-
folge und Existenzgründungen in 
Handwerk, Dienstleistungen, Tou-
rismus und Agrarwirtschaft schaf-
fen.

• Einen besonderen Fokus legen wir 
dabei darauf, einen Mindestanteil 
systemrelevanter Produkte und 
Dienstleistungen in Deutschland 
und Europa zu schaffen, um unsere 
Lieferketten und Wirtschaftskreis-
läufe auch in Krisenzeiten stabil zu 
halten. Das soll auch dazu beitra-
gen, dass sich selbsttragende Inno-
vations- und Wachstumsprozesse 
und damit zukunftsfeste Arbeits-
plätze in ländlichen Räumen ent-
wickeln.

• Wir wollen stärker auf eine Wirt-
schaft der kurzen Wege setzen, die 
vor Ort erzeugte Wertschöpfung 
auch in der Region hält. Corona 
gibt uns dazu einen wichtigen 

Impuls auf der Nachfrage-Seite. 
Dazu wollen wir die Regionalmar-
ken weiter fördern und ausbauen.

• Wir tragen dafür Sorge, dass die 
Corona-Pandemie nicht zu einem 
Strukturwandel zu Lasten kleiner 
und mittelständisch geprägter 
Unternehmen führt. Insbesondere 
im Handel und Dienstleistungs-
sektor unterstützen wir Unterneh-
men konzentriert dabei, ihre digi-
talen Angebote auszubauen. In der 
Gastronomie, in der Kultur und im 
Tourismus werden wir Programme 
auflegen, um gerade in den ländli-
chen Räumen Strukturen erhalten 
und neue Impulse setzen können.

• Wir wissen um die starke Belas-
tung von Kulturschaffenden und 
der Veranstaltungsbranche, die von 
den Corona bedingten Absagen von 
Events betroffen sind. Die Ange-
bote, welche in normalen Zeiten 
im ländlichen Raum geboten wer-
den, sind für uns unheimlich wert-
voll und müssen bald mit neuen 
Konzepten fortgeführt werden 
können.

• Die Landwirtschaft denken wir mit 
- sie ist mit ihrer regionalen 
Lebensmittelerzeugung systemre-
levant. Wir haben das Ziel, dass 
Planungssicherheit und Wettbe-
werbsfähigkeit für die heimische 
Land- und Forstwirtschaft wieder 
zur Regel werden. Deshalb inves-
tieren wir in eine innovative Land-
wirtschaft, die auf die sich 
ändernde Nachfrage in Deutsch-
land reagiert: 

In Digitalisierung, die an vielen 
Stellen zu einem nachhaltigeren 
Wirtschaften und mehr Tierwohl 
beitragen und gleichzeitig Innova-

tionstreiber für die Region werden 
kann.

In neue Ställe, die mehr Tierwohl 
ermöglichen, und in umweltscho-
nende Wirtschaftsweisen.

In den weiteren Ausbau der Öko-
landwirtschaft.

• Damit unsere Landwirte wieder 
mehr Planungssicherheit haben, 
werden wir die Regelungen im 
Umwelt- (Immissions-), Bau- und 
Planungsrecht anpassen und auf-
einander abstimmen und so Pla-
nungsprozesse beschleunigen, 
damit Tierwohlställe überhaupt 
gebaut bzw. Ställe entsprechend 
umgebaut werden können. Dafür 
werden wir ein Tierwohlstall-För-
derungsgesetz erlassen. Um geneh-
migungsverfahren weiter zu 
beschleunigen, werden wir emissi-
onsneutrale Modellställe (100 Tier-
wohlställe-Programm) entwickeln, 
die durch ein Musterzulassungs-
verfahren deutschlandweit zügig 
genehmigt werden können. Die 
kommunale Planungshoheit gilt es 
dabei zu wahren.

• Um zu verlässlicheren und fairen 
Einkünften für die Landwirte zu 
kommen, entwickeln wir das Ver-
tragswesen im Bereich der Lebens-
mittelwirtschaft weiter und 
sichern dies europa- und kartell-
rechtlich ab.

• Mit der neuen GAP, wie sie unter 
deutscher Ratspräsidentschaft ver-
handelt und im Rat verabschiedet 
worden ist, haben wir den Grund-
stein für eine ökonomisch und 
ökologisch nachhaltige Landwirt-
schaft gelegt. Wir wollen ein Fun-
dament an Direktzahlungen der 
Europäischen Union erhalten, um 
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die hohen Anforderungen und ste-
tige Anpassungsprozesse in der 
Landwirtschaft bewältigen zu kön-
nen.

• Um die Hofnachfolge zu sichern, 
wollen wir die Junglandwirteprä-
mie und andere Instrumente erhal-
ten und die Berufsausbildung 
attraktiver machen. Deshalb entwi-
ckeln wir die Ausbildungen stetig 
weiter, um die Zukunft der Grünen 
Berufe zu sichern und die Lust zum 
Erlernen dieser zu wecken.

• Aus unterschiedlichen Gründen 
wünschen sich mehr Menschen, 
im Inland Urlaub zu machen. Die 
besonderen Stärken unserer ländli-
chen Regionen wollen wir deshalb 
gezielt für den Tourismus auf dem 
Land fördern. Davon sollen auch 
unsere Landwirte profitieren, die 
wir weiter dabei unterstützen, die 
bestehenden Angebote für „Urlaub 
auf dem Bauernhof“ auszubauen.

• Eine gute Wirtschaft braucht gute 
Mitarbeiter. Mit mehr Bildung- und 
Innovationsstandorten wollen wir 
die Potentiale wissensbasierter 
Industrien und Dienstleister in 
strukturschwachen ländlichen 
Regionen verbessern. Zudem 
unterstützen wir Kommunen des-
halb dabei, ihre Infrastrukturen 
angemessen auszustatten und 
Basisdienstleistungen zu erhalten, 
um für Unternehmen und Arbeits-
kräfte attraktiv zu bleiben oder es 
zu werden. So stärken wir die wirt-
schaftlichen Grundlagen gleich-
wertiger Lebensverhältnisse in 
ländlichen Räumen.

4. Für einen Konsens darüber, dass 
Digitalisierung Grundversorgung 
ist – genauso wie eine öffentlich 
bereitgestellte Mobilität 

Wir sorgen dafür, dass unser Land 
digital wird und mobil bleibt - und die 
Möglichkeiten der Digitalisierung 
nutzt.

Wie es ist:

Die Gesellschaft wird zunehmend 
digital. An der Frage, ob Digitalisie-
rung auf dem Land gelingt, entschei-
det sich, ob unsere ländlichen Räume 
zu Innovationsräumen wachsen - 
oder abgehängt werden.

Denn die Entscheidungen darüber, 
wo ein Unternehmen einen Standort 
sucht, wo Familien hinziehen, selbst 
darüber, wo wir Urlaub machen, hän-

gen immer stärker von der Internet- 
und Mobilfunkversorgung ab. Wer 
Informationen austauschen sowie am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
und mitwirken möchte, ist zuneh-
mend auf leistungsfähige, digitale 
Kommunikationsinfrastruktur ange-
wiesen. Ohne den Zugang zu schnel-
lem Internet sind Regionen unattrak-
tiv, das führt – neben anderen 
Faktoren – auch dazu, dass junge, 
qualifizierte Menschen abwandern 
und nicht zurückkehren.

Im Moment gibt es gerade auf dem 
Land noch zu viele weiße und graue 
Flecken. Die Schere zwischen urba-
nen und ländlichen Räumen ist sehr 
deutlich. Bis zum Jahr 2025 hat die 
Bundesregierung den flächendecken-
den Ausbau von Gigabit-Netzen allein 
auf Glasfaserbasis mit mindestens 
1GBit/s zum Ziel. Zudem hat die Bun-
desnetzagentur beim Mobilfunk fest-
gestellt, dass die Mobilfunknetzbe-
treiber die Versorgungsauflagen aus 
der Frequenzversteigerung 2015 nicht 
fristgerecht erfüllen, z.T. mit deutli-
chen Zielverfehlungen.

Zuletzt hat die Corona-Pandemie 
deutlich gemacht, wie existentiell 
eine gute und schnelle Internetanbin-
dung in allen Regionen Deutschlands 
ist. Plötzlich sind aus betrieblichen 
oder familiären Gründen viel mehr 
Berufstätige auf das Homeoffice ange-
wiesen, Schulen haben Online-Unter-
richt organisiert, Kommunen und 
Gremien ihre Sitzungen per Video-
konferenz gemacht. Viele Aktivitäten 
haben sich ins Digitale verschoben, 
von der Sprechstunde beim Arzt bis 

hin zum Besuch der Großeltern, der 
per Videokonferenz/-chat stattfand. 
Mittels digitaler Anbindung können 
lange Wege verkürzt und damit Stand-
ortnachteile auf dem Land ausgegli-
chen werden. Aber auch regionale 
Defizite der digitalen Infrastruktur 
sind noch einmal deutlich zutage 
getreten.

Die räumliche Mobilität braucht es 
trotzdem – insbesondere für die 
Jugend und für ältere Bevölkerungs-
gruppen. Der ÖPNV wird ihre Bedürf-
nisse nicht überall decken können. 
Deshalb braucht es auch hier neue, 
innovative Angebote.

Was das Land braucht:

Das Land braucht Mobilität und 
Digitalisierung – und zwar mit der 
gleichen Priorität wie städtische 
Räume. Ohne leistungsfähige und flä-
chendeckende digitale Infrastruktu-
ren sind gleichwertige Lebensverhält-
nisse in ländlichen Räumen 
undenkbar. Ohne Mobilitätslösungen 
sind sie unattraktiv für alle, die nicht 
selbst fahren wollen oder können.

Dabei kann die Digitalisierung 
vielfältige Arbeits- und Entfaltungs-
möglichkeiten bieten, Pendlerwege 
verringern, Engagement erleichtern, 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verbessern und neue Wege der 
Wertschöpfung schaffen.

Und schließlich wollen auch 
Urlauber in ihren Unterkünften, Aus-
flügler im örtlichen Café oder bei 
anderen Freizeitaktivitäten nicht auf 
schnelle Datenübertragung verzich-

ten.

Unsere Vorschläge:

• Wir schaffen einen 
Konsens darüber, dass 
Digitalisierung Grundver-
sorgung ist und auf dem 
Land genauso vorangetrie-
ben werden muss wie in 
der Stadt. Wir begreifen 
leistungsfähiges Internet 
per Kabel und Funk als 
Lebensstandard unabhän-
gig vom Wohnort.

• Parallel zum bereits 
angestoßen Ausbau der 
Infrastruktur müssen wir 
die Anwenderseite 
betrachten.

• Die Erfahrungen 
aus den bereits angestoße-
nen Modellprojekten 
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„Smart Cities“ und „Smarte Landre-
gionen“ müssen in gegenseitiger 
Vernetzung ausgewertet und in die 
Fläche getragen werden.

• Wir werden uns deshalb dafür ein-
setzen, den Ausbau der digitalen 
Infrastrukturen über Kabel und 
Funk zügig voranzutreiben. Dabei 
spielt der kabelgebundene Ausbau 
mit Glasfaser für uns eine beson-
dere Rolle, denn nur so ist das Ziel 
von Gigabit-Netzen mit mind. 1 
GBit/s bis 2025 zu schaffen.

• Deutschland strebt darüber hinaus 
den 5G-Leitmarkt an. Bevor es die 
nächste Generation an 5G-Netzen 
in ländlichen Räumen geben kann, 
muss eine flächendeckende – nicht 
nur die Haushalte erfassende - 
Abdeckung des 4G-Standards als 
essentielle Säule des mobilen 
Internets erreicht werden. Gleich-
zeitig sehen wir den ländlichen 
Raum auch als idealen Bereich, um 
mit innovativen Konzepten 
5G-Netze und –Anwendungen zu 
realisieren.

• Wir stärken Kommunen und 
Akteure in ihrer Position und Kom-
petenz gegenüber TK-Unterneh-
men und weiteren Beteiligten. In 
den Kommunen wollen wir dafür 
werben, mehr Synergien im Infra-
strukturausbau zu nutzen, um 
Leerrohre bei Infrastrukturvorha-
ben im Verkehrsbereich oder ver-
schiedenen Versorgungsträger mit 
zu nutzen. Ein Fokus wird auf 
beschleunigten Verfahren liegen, 
auch auf kommunaler Ebene, wie 
beispielsweise im Baurecht.

• Auf dem Land ist der motorisierte 
Individualverkehr die führende 
Mobilitätsform und wird es abseh-
bar bleiben, solange die finanziel-
len Möglichkeiten der Aufgaben-
träger und das Fachkräfteangebot 
dem Ausbau des ÖPNV Grenzen 
setzen. Wir wollen Mobilität neu 
formen – mit Elektromobilität, 
neuen Antrieben, mehr ÖPNV 
ergänzt um flexible örtlichen 
Mobilitätsangeboten sowie mehr 
Rad- und Fußwege. Wir wollen 
neue Mobilitätsformen – auch mit 
Unterstützung des Bundes – för-
dern.

• Wir möchten, dass junge Men-
schen und Familien nach dem Stu-
dium oder der Ausbildung in einer 
Metropolregion gerne zurückkeh-
ren in den ländlichen Raum. Diese 

qualifizierten Menschen brauchen 
eine unkomplizierte Unterstüt-
zung bei der Suche nach Wohn- 
und Arbeitsplatz und Lösungen im 
sozialen Bereich. Hier helfen Rück-
kehreragenturen. Sie fungieren als 
Informationsplattformen und bie-
ten individuelle Services in den 
Bereichen Arbeit, Schul- oder Kita-
platz, Wohnen und (Familien-) 
Leben an. Neben den Rückkehrern 
profitieren regionale Unterneh-
men bei der Fachkräftegewinnung.

• Wir sehen unsere ländlichen Kom-
munen als Vorreiter für zukunfts-
weisende umwelt- und kli-
mafreundliche Mobilitätskonzepte. 
Die E-Mobilität ist ein wesentli-
ches Element, um das Verkehrssys-
tem nachhaltig und zukunftsfest 
zu gestalten. Sie kann helfen, die 
Klimaschutzziele im Verkehrsbe-
reich zu erreichen. Deshalb gilt es 
den Masterplan Ladeinfrastruktur 
weiter zu realisieren.

• Wir setzen uns dafür ein, dass das 
deutschlandweite Schnellladenetz 
auch in unserem Land bedarfsge-
recht flächendeckend aufgebaut 
wird. Die geplanten Nationale Leit-
stelle Ladeinfrastruktur kann Kom-
munen helfen den Aufbau und 
Betrieb auch in ländlichen Räumen 
zu planen und umzusetzen.

• Wir machen uns dafür stark, dass 
die Errichtung weiterer Radver-
kehrsinfrastrukturen für Kommu-
nen erleichtert wird. Denn der Rad-
verkehr nimmt weiter an 
Bedeutung zu, mit eBikes auch im 
Bergland, für längere Strecken und 

für ältere Menschen. Das trägt zum 
Klimaschutz bei und stärkt die tou-
ristische Infrastruktur in ländli-
chen Regionen.

5. Für starke Dörfer mit starkem 
Kern

Wir wollen Sicherheit in der 
Grundversorgung nach dem Grund-
satz: Vom Dorf aus muss alles erreich-
bar sein.

Wie es ist:

Wer im Moment auf dem Land lebt, 
lebt oft mit Unsicherheiten: Wie wer-
den sich die Angebote vor Ort weiter-
entwickeln, werden das Amt, die 
Bank, der Laden und die Arztpraxis 
auch in ein paar Jahren noch präsent 
sein?

Gleichzeitig gibt es auf dem Land 
eine neue Spaltung: Während ein Teil 
der Bevölkerung mobil ist und immer 
mehr digitale Angebote für die eigene 
Versorgung nutzt, brauchen andere 
weiter Anlaufstellen vor Ort. Wenn 
digitale Angebote stärker nachgefragt 
werden und zunehmen, wird es noch 
schwieriger, Einrichtungen und 
Dienstleistungen wie Geschäfte, Post, 
Bankfilialen, Arztpraxen aufrecht zu 
erhalten – mit erheblichen Folgen für 
wenig digital-affine Gruppen. Corona 
kann diese Entwicklungen noch wei-
ter beschleunigen.

Auch im Ortsbild wird diese Ent-
wicklung häufig sichtbar: Geschäfte 
stehen leer, der Ortskern wird unat-
traktiv.

Um eine zukunftsfeste Grundver-
sorgung zu gestalten, sind die kom-
munalen Handlungsmöglichkeiten 
auch aufgrund sinkender Einnahmen 
oft zu begrenzt. Die Bereiche der Ver-
sorgung werden vergrößert und die 
Angebote sind in den Regionen unter-
schiedlich verstreut. Eine zu starke 
Konzentration in den Klein- und Mit-
telstädten stärkt diese als wirtschaftli-
che, soziale, und kulturelle zentrale 
Orte und Ankerpunkte, schwächt aber 
die Versorgung in der Fläche und in 
den kleinen Orten und Dörfern.

Eine besondere Rolle kommt dabei 
der wohnortnahen Gesundheitsver-
sorgung zu: Es Bedarf flächendeckend 
und wohnortnah einer hochwertigen, 
hausärztlichen Versorgung der Bevöl-
kerung. Besonders Landarztpraxen 
sind als Kernelement der medizini-
schen Grundversorgung auf dem Land 
besonders zu fördern.
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Mit der GAK-Förderung der 
Dorfentwicklung werden Orte bis 
10.000 Einwohner in ihrer baulichen 
und funktionalen Entwicklung unter-
stützt. Beide Instrumente sind für die 
Kommunen bewährte, planbare und 
verlässliche Förderstrukturen. Ergän-
zend bieten Modell- und Demonstra-
tionsvorhaben, z.B. über das Bundes-
programm Ländliche Entwicklung, 
die Möglichkeit innovative Lösungen 
zu erproben. Manche Regionen haben 
aufgrund der demografischen Ent-
wicklung und Strukturschwäche 
besonders mit Leerstand und Funkti-
onsverlusten der Ortskerne zu kämp-
fen. Hier bietet sich das städtebauli-
che Sanierungsgebiet als Lösung für 
Maßnahmen in Stadt und Land an, 
um städtebauliche Missstände mit 
entsprechender Förderung und steu-
erlichen Abschreibungsmöglichkei-
ten konzertiert anzugehen.

Was das Land braucht:

Menschen auf dem Land sollen 
auch in Zukunft ein gutes Leben füh-
ren können. Wir wollen Dörfer zu 
attraktiven Willkommensräumen 
machen, mit Dorfkernen, die der Mit-
telpunkt für ein Gemeinschaftsleben 
sind und in denen sich um eine 
Grundversorgung gekümmert wird.

Es werden gezielte Anpassungs-
maßnahmen benötigt, um neue Pers-
pektiven für junge Menschen und 
Familien zu entwickeln. Gleichzeitig 
muss die Versorgung älterer oder 
weniger mobiler Menschen gesichert 
werden, mit Lebensmitteln und 
Gütern des Grundbedarfs und zuneh-
mend auch in der medizinischen Ver-
sorgung und der Pflege. Diese Aspekte 
müssen mit Qualität, Erreichbarkeit 
und angemessenen Kosten im Ein-
klang stehen. Dafür braucht es auch 
moderne und tragfähige Konzepte bei 
Bildung, Verwaltung, Infrastruktur, 
Gesundheit und Mobilität.

Dazu bedarf es gerade in ländli-
chen dünn besiedelten Regionen grö-
ßerer Anstrengungen, die Grundver-
sorgung in der Fläche und in kleineren 
Orten sicherzustellen, aber auch die 
ländlichen Mittelzentren haben es 
schwer, wichtige Angebote wie Fach-
ärzte, Krankenhäuser, Schwimmbäder 
zu halten. Indem die besondere Lage 
der ländlichen Räume stärker berück-
sichtigt wird, könnte eine neue 
Balance zwischen städtischen und 
ländlichen Regionen gefunden wer-
den.

Unabhängig davon braucht es dort, 
wo die Nahversorgung durch 
Geschäfte, Banken und Schulen nicht 
mehr aufrechterhalten werden kann, 
neue und vernetzte Lösungen aus sta-
tionären, temporären, mobilen und 
digitalen Angeboten. Digitale Ange-
bote dürfen nicht die „Second best“-
Lösung sein, sondern eine Aufwer-
tung des Vor-Ort-Angebotes.

Für lebenswerte ländliche Regio-
nen spielen belebte und attraktive 
Ortsbilder eine wichtige Rolle. Für 
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt und die soziale Integration sind 
auch Kultur- und Sportsstätten als 
Begegnungsorte bedeutend. Die För-
derung obliegt vorrangig den Ländern 
und Kommunen und fordert diese 
aufgrund des zumeist hohen Investi-
tionsbedarfs finanziell heraus. Die 
Regelförderung durch die Dorfent-
wicklungsmaßnahmen der GAK und 
die Städtebauprogramme wollen wir 
stärken. Die Vielfalt an oft konkurrie-
renden Modellprojekten sollen besser 
aufeinander abgestimmt und auf den 
Bedarf der Entwicklung und Erpro-
bung innovativer Lösungen konzent-
riert werden.

Unsere Vorschläge:

• Unser Anspruch muss sein: Alles 
ist vom Dorf aus erreichbar. Dazu 
müssen wir „Vor-Ort-Angebote“, 
Digitales und Mobilität zusam-
mendenken. Gerade in Orten, wo 
Geschäfte des täglichen Bedarfs 
fehlen, liegt ein Schlüssel in der 
Ergänzung mit digitalen Angebo-
ten und der Bereitstellung von 
Mobilität.

• Auch digitale Angebote müssen für 
alle zugänglich sein: Deshalb brau-
chen wir vor Ort „Digital-Lotsen“, 
die dabei helfen, digitale Angebote 
auch wahrzunehmen. Von der 
Begleitung digitaler Sprechstun-
den oder Onlinebanking bis hin 
zur Unterstützung beim Online-
Einkauf.

• Wir unterstützen den Betrieb von 
Dorfläden, mobilen Hol- und 
Bringdiensten, mobilen oder auto-
nomen Verkaufsstellen oder digital 
autonomen Schließfächern unab-
hängig von Öffnungszeiten. Solche 
smarten Ausgabestationen sollen 
für behördliche Dienstleistungen, 
Abholung von Waren, Lebensmit-
teln, Medikamenten, Bargeldver-
sorgung oder auch der Schlüssel-
übergabe für die Ferienunterkunft 

genutzt werden. Das schafft flexi-
ble, standortangepasste, gut 
erreichbare Lösungen.

• Die guten Erfahrungen mit Mehr-
funktionshäusern wollen wir nut-
zen und diese weiter ausbauen. Für 
die Umsetzung und den Betrieb 
setzen wir uns für pragmatische 
Verfahren und Regelungen ein, da 
diese Angebote oft von den enga-
gierten Menschen vor Ort ehren-
amtlich organisiert werden.

• Uns ist wichtig, vorhandene Struk-
turen zu sichern. Die Anbindung 
an zentrale Orte über den öffentli-
chen Nahverkehr oder auch ausrei-
chend Parkmöglichkeiten sind hier 
wichtige Schritte.

• Die Erfahrungen aus Nordrhein-
Westfalen mit dem Hausarztakti-
onsprogramm möchten wir nutzen 
und bundesweit in ländlichen 
Regionen integrieren. Darüber hin-
aus wollen wir den barrierefreien 
Ausbau von Arztpraxen vorantrei-
ben: Alle Patienten sollten in ihrem 
Landkreis zumindest eine Arztpra-
xis barrierefrei erreichen können. 
Um die flächendeckende Versor-
gung zu erhalten, ist es vor dem 
Hintergrund der steigenden Ren-
teneintritte von Hausärzten auf 
dem Land nötig, weitere Anreize zu 
setzen. Hier spielt insbesondere 
die Verteilung der ärztlichen Ver-
gütung für uns eine zentrale Rolle.

• Wir wollen verödende Dorfkerne 
wiederbeleben – zum Beispiel 
indem die Sanierung von Altbau-
ten gefördert wird. Dabei gilt die 
Maxime Innen- vor Außenentwick-
lung. Dazu wollen wir leerstehende 
Gebäude eher aktivieren und bau-
lich an aktuelle Nutzungsformen 
anpassen oder Platz für neue Nut-
zungen schaffen, um Ortskerne 
kostenschonend zu revitalisieren. 
Die Entwicklung eines Baulücken-/
Leerstandskatasters oder einer Flä-
chenmanagementdatenbank kann 
hier gut unterstützen.

• Mit einer Förderinitiative „Revitali-
sierung von Ortskernen“ fördern 
wir Kommunen, Investoren und 
private Eigentümer.

• Wir werden prüfen, inwieweit der 
Steuersatz bei der Grunderwerbs-
steuer beim Erwerb innerörtlicher 
Brachflächen oder innerörtlicher 
Grundstücke in Kommunen mit 
städtebaulichen Missständen 
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abgesenkt werden kann.

• Zentralörtliche Funktionen im 
Ortskern wollen wir mit Förder-
maßnahmen, zum Beispiel durch 
Investitionszulagen stärken, damit 
die Belebung von Ortszentren auch 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
Innerörtliche Bauprojekte müssen 
für Eigentümer und Investoren 
bspw. durch steuerliche Anreize 
attraktiv gestaltet werden.

• Wir wollen auch die Chancen der 
interkommunalen Zusammenar-
beit und Stadt-Land-Kooperatio-
nen besser nutzen. Wichtig sind 
dabei der beiderseitige Nutzen und 
eine gesunde Balance, die nicht die 
weitere Konzentration von Funkti-
onen und Angeboten in den Städ-
ten verstärkt, sondern insbeson-
dere auch die Tragfähigkeit 
dezentraler Angebote unterstützt.

• Wir wollen eine gute und gleich-
wertige medizinische und pflegeri-
sche Versorgung mit kurzen 
Wegen.

• Zur medizinischen Grundversor-
gung gehört auch die Versorgung 
von Gewalt betroffenen Kindern: 
Daher setzten wir uns für die flä-
chendeckende Einrichtung von 
Kinderschutzambulanzen ein. 
Diese haben sich in den letzten 
Jahren bewährt und durch die Bün-
delung von Kompetenzen neue 
Standards im Kinderschutz gesetzt. 
Zudem wollen wir ein Kompetenz-
zentrum „Kinderschutz im 
Gesundheitswesen“ etablieren, das 
Ärzte bundesweit bei Verdachtsfäl-
len hinzuziehen können, um die 
Diagnose abzuklären. Verdachts-
fälle können so effektiv und quali-
tativ gesichert bestimmt werden.

Wir lehnen den weiteren Abbau 
von Krankenhaus-Kapazitäten ab. 
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass medizinische 
Versorgung dezentral zur Verfü-
gung steht – nicht nur, um Wege 
kurz zu halten, sondern weil jede 
Einrichtung ausfallen kann, wenn 
sie selbst zum Hotspot wird. Unser 
Ziel ist deshalb – auch mit der 
Unterstützung des Bundes – so 
viele Standorte auch mit mögli-
chen Transformationsprozessen 
wie möglich zu erhalten.

Neben einer gesicherten hausärzt-
lichen Versorgung sind Mehrfunk-
tionenhäuser und Medizinische 

Versorgungszentren, in denen 
Ärzte insbesondere Facharzt-
sprechstunden abhalten können, 
für uns nach wie vor wichtige Bau-
steine, um Spezialisten auf das 
Land zu holen.

Darüber hinaus sehen wir große 
Chancen in der Telemedizin, um 
die medizinische und pflegerische 
Versorgung aufrechtzuerhalten 
und zu verbessern. Durch digitale 
Vernetzung können Krankheiten 
und Behandlungen beobachtet, 
auch weit entfernte Spezialisten 
hinzugezogen oder Online-Sprech-
stunden für alle Versicherten auch 
in häuslicher Pflege ohne weite 
Wege zur nächsten Praxis angebo-
ten werden.

Unternehmen oder Start-ups, die 
mit ihren digitalen Anwendungen 
besonders die Belange der ländli-
chen Räume im Blick haben, wer-
den wir gezielt fördern.

• Zudem wollen wir allen Menschen 
die bestmögliche Versorgung in 
Notfallsituationen ermöglichen, 
weshalb wir Anpassungen in den 
Notfallstrukturen für wichtig 
erachten. Möglich wäre dies bei-
spielsweise durch einheitliche 
telefonische Ersteinschätzungen 
und die steuernde telefonische 
Beratung in medizinischen Notsi-
tuationen.

• Für alle Angebote wollen wir ver-
stärkt Ärzte für die Arbeit auf dem 
Land gewinnen.

6. Für Bildung - Berufsschulen 
erhalten

Wir halten die Bildung vor Ort. 
Denn wo Schulen bleiben, da bleiben 
auch die Menschen.

Wie es ist:

Wo die 
B e v ö l k e r u n g 
a b n i m m t , 
gehen auch die 
Schülerzahlen 
z u r ü c k . 
B e s t i m m t e 
Angebote im 
B i l d u n g s b e -
reich werden 
weniger nach-
gefragt und 
Schulen schlie-
ßen oder wer-
den zusam-
mengelegt. So 

ist die Zahl der Allgemeinbildenden 
Schulen von 2006 bis 2016 um 11 Pro-
zent gesunken. Die Wege für die Schü-
ler werden weiter und sind oft nur 
durch den Schülerverkehr leistbar, 
durch die Eltern oder als Selbstfahrer 
abgedeckt.

Regionen mit geringer Schüler-
dichte versuchen durch jahrgangs-
übergreifendes Lernen, zeitlich aufge-
teilten Unterricht und 
schulübergreifenden Lehrkräfteein-
satz weitere Schulschließungen zu 
verhindern. Denn Schulen sind nicht 
nur wichtig für die Bildung, sondern 
auch für den Zusammenhalt der 
Schüler- und Elterngeneration im Ort 
und für die Integration Zugezogener. 
Dort wo es Schulen gibt, haben es 
auch Sportvereine, musikalische 
Angebote, Ärzte und Einzelhandel 
leichter, ihre Existenz und die Attrak-
tivität der Orte zu sichern. Wo Schu-
len bleiben, bleiben auch die Men-
schen.

Berufsschulen wurden oft konzen-
triert und Hochschulen, Forschungs- 
und Weiterbildungseinrichtungen 
sind regional sehr unterschiedlich 
verteilt. Neben den Allgemeinbilden-
den Schulen tragen Berufs-, Fach- und 
Hochschulen und auch die Volks-
hochschulen und weitere gemeinnüt-
zige und kommerzielle Angebote 
sowie die betriebliche Weiterbildung 
dazu bei, vor Ort attraktive Angebote 
zu machen und gut ausgebildete 
Fachkräfte in die Region zu holen.

Was das Land braucht:

Gute und bedarfsgerechte Bil-
dungsangebote müssen allen Men-
schen wohnortnah offenstehen, 
unabhängig davon, ob sie in städti-
schen oder ländlichen Gebieten 
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leben. Denn eine gute Bildung ist die 
Basis für das persönliche, wirtschaft-
liche, kulturelle und gesamtgesell-
schaftliche Fortkommen. Sie ermög-
licht Teilhabe und Aufstieg für die 
Menschen, und wirkt auf die gesamte 
Region.

Der Fachkräftenachwuchs muss 
durch eine gute frühkindliche Bil-

dung und gut qualifizierende Schul-
abschlüsse gesichert werden. Die 
berufliche und duale Ausbildung 
bleibt für das Handwerk und die vie-
len kleinen und mittelständischen 
Unternehmen ländlicher Räume das 
Rückgrat. Wettbewerbsfähige Unter-
nehmen und moderne Verwaltungen 
sind auf stetig weiterqualifizierte 
Fachkräfte angewiesen, die wiederum 
durch eine gute Aus- und Weiterbil-
dung gesichert werden.

Trotz der demografischen Entwick-
lung muss eine gleichwertige, 
moderne und regional tragfähige Bil-
dungsinfrastruktur vorgehalten wer-
den. Gerade Gegenden, wo die Bil-
dungslandschaft schon jetzt Lücken 
aufweist, haben erhöhten Handlungs-
bedarf.

Unsere Vorschläge:

• Wir treten für eine gute Bildung 
ein, die allen Menschen über alle 
Bildungsetappen unabhängig vom 
Wohnort zugänglich ist. Wir wol-
len unseren Beitrag dazu leisten, 
dass möglichst viele einen qualifi-
zierenden Schulabschluss errei-
chen, eine Berufsausbildung erhal-
ten und als Fachkräfte die 
Unternehmen in den ländlichen 
Räumen stärken.

• Wir wollen Kommunen auch bei 
weiter sinkenden Schülerzahlen 
dabei unterstützen, ein qualitativ 
hochwertiges, bedarfsorientiertes 
und gut erreichbares Bildungsan-
gebot sicherzustellen. Hier sind 
auch die Kommunen und Schulträ-
ger gefordert, zukunftsfähige 

Schulstandorte zu ermitteln und 
ihre Schulnetzplanung nachhaltig 
zu gestalten.

Für uns gehören die Kita und die 
Grundschule ins Dorf. Gerade für 
Kinder dieser Altersstufe sind 
kurze Wege besonders wichtig. Für 
die Bildung der Kinder wollen wir 
alle Möglichkeiten ausschöpfen.

Dazu gehört, das jahrgangsüber-
greifende Lernen zu ermöglichen, 
wie wir es von der früheren Dorf-
schule kennen.

Über digitale Wege wollen wir die 
spezialisierten Angebote ins Dorf 
holen und so den eigenen Standort 
aufwerten.

In der Corona-Krise haben wir 
erlebt, dass gerade weiterführende 
Schulen Ausfälle gut mit digitalen 
Angeboten überbrücken konnten. 
Hier müssen wir diskutieren, was 
wir daraus für den Alltag mitneh-
men können: 

Es ist zu prüfen, ob bei weiterfüh-
renden Schulen ein Teilzeit-Unter-
richt möglich ist, sodass Schüler 
nicht jeden Tag lange Fahrzeiten 
auf sich nehmen müssen.

Denkbar ist eine Übertragung des 
Unterrichts an örtliche Grund-
schulen, sodass auch ältere Schüler 
vor Ort im Dorf lernen könnten. 
Warum nicht Co-Working durch 
Co-Schooling ergänzen?

Dies sollte vor allem für Angebote 
der Berufsschulen gelten. Oft kom-
men hier nicht genügend Schüler 
für eine Klasse zusammen, sodass 
die Betroffenen in andere Berufs-
schulen in die Oberzentren fahren 
müssen. Hier bleibt – im wahrsten 
Sinne des Wortes – viel Zeit auf der 
Strecke.

• Schulen mit besonders geringer 
Schülerzahl können in Netzwerke 
mit anderen Schulen eingebunden 
werden, um ein möglichst breites 
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Fächerangebot und die entspre-
chende Qualität durch einen schul-
übergreifenden Lehrkräfteeinsatz 
zu sichern.

• Denkbar sind auch in der Region 
verstreute Orte der Bildung / Bil-
dungssatelliten, die mehrere Funk-
tionen vereinen, wie außerschuli-
sche Aktivitäten, Bibliotheken, 
Kontaktbörsen von Vereinen zur 
Nachwuchsgewinnung, Aus-
tauschmöglichkeiten mit Famili-
enberatern.

• Mit einem Aktionsbündnis Bil-
dung/Bildungsbündnis auf dem 
Land können mit Partnern von 
Land, Kreis und Kommunen, 
Eltern- und Schülerschaft, Wirt-
schaft und Handwerk ganzheitli-
che und regionalangepasste Bil-
dungsstrategien entwickelt 
werden.

• Wir streben ein Bildungsmonito-
ring an, um Kriterien für den Erhalt 
von (Grund-) Schulen zu entwi-
ckeln und Synergien zwischen den 
verschiedenen Bildungstypen zu 
erkennen und für ländliche Regio-
nen nutzbar zu machen. Dabei wol-
len wir auch die Erfahrungen mit 
Online-Formaten insbesondere für 
die höheren Jahrgänge nutzen.

• Wir setzen uns dafür ein, Initiati-
ven zu fördern, die sich gezielt um 
Schüler kümmern, die davon 
bedroht sind, ohne Abschluss die 
Schule zu beenden.

• Um den Schülern den Übergang 
von der Schule in die Ausbildung 
zu erleichtern, wollen wir Koopera-
tionen von den örtlichen Jobcen-
tern, Arbeitsagenturen, Schulen 
und Bildungspartnern fördern und 
die zahlreichen Förderlinien koor-
dinieren.

• Durch Initiativen von Schülerfir-
men wollen wir Schulen attraktiv 
gestalten, da die Schüler sich mit 
Wirtschaftsstrukturen und unter-
nehmerischen Handeln beschäfti-
gen. Zudem wird die Selbständig-
keit, Eigeninitiative und das 
Selbstvertrauen gestärkt.

• In der beruflichen Bildung sehen 
wir überbetriebliche Ausbildungs-
stätten als Möglichkeit, um die 
spezifische Lage der ländlichen 
Regionen orientiert an den regio-
nalen Bedarfen und der Erreichbar-
keit zu stärken und damit die 
Chance auf Teilhabe zu stärken. 
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Wir wollen prüfen, ob berufsbil-
dende Schulen, die beispielsweise 
aufgrund ihrer Lage oder ihres Pro-
fils, besondere Bedarfe erfüllen, 
entsprechend regional verschie-
dene Mittelausstattungen erhal-
ten. Dafür sind transparente Krite-
rien zu entwickeln. Berufsschulen 
werden nur dann gebraucht, wenn 
die Betriebe im ländlichen Raum 
ausbilden. Wir wollen Betriebe 
dabei unterstützen, denn sie 
sichern die Fachkräftebasis und 
schaffen Bleibeperspektiven für 
junge gut qualifizierte Menschen 
in der Region.

• Gleichzeitig können auch in dünn 
besiedelten Gegenden Hochschul-
angebote oder einzelne Hoch-
schulbereiche dezentral ausgela-
gert werden. Hier denken wir 
besonders an duale Studiengänge, 
denn die duale Ausbildung ist 
besonders für die mittelständi-
schen Unternehmen, Handwerks- 
und Landwirtschaftsbetriebe in der 
Fläche wichtig. Gerade in enger 
Anbindung an Arbeitgeber vor Ort 
können solche Angebote für eine 
Region identitätsstiftend sein und 
die Entstehung neuer Cluster 
anstoßen und fördern.

• Erreichbarkeitsanalysen zeigen, 
dass die Wege tatsächlich immer 
länger werden. In Gegenden, wo 
die schulische Bildung nur über 
lange Wege erreicht werden kann, 
wollen wir einen finanziellen Aus-
gleich der anfallenden Kosten prü-
fen.

• Um die Mobilität der jungen Men-
schen zu fördern, sehen wir Chan-
cen, den Erwerb des Führerscheins 
ab 16 Jahren zu erleichtern.

• Gerade in ländlichen Regionen 
spielen die Vereine, Kirchen und 
ehrenamtlich organisierte Initiati-
ven für die gemeinnützige Bildung 
eine herausragende Rolle. Wir wol-
len sie durch unbürokratische Ver-
fahren, Beratungsangebote bei 
ihrer so wichtigen Bildungsarbeit, 
auch im Bereich der politischen 
und kulturellen Bildung, beson-
ders für Kinder und Jugendlichen 
unterstützen. Daneben sind auch 
die demokratischen Parteien und 
deren Jugendorganisationen für 
die politische Bildung eine wich-
tige Stütze.

• Wir möchten im Sinne einer 
Dezentralisierungsstrategie mehr 

Bildungseinrichtungen des Bundes 
(z.B. Universitäten der Bundes-
wehr) in den ländlichen Raum ver-
lagern.

• Wir möchten das bereits erprobte 
„Landarzt-Modell“ auf andere 
Bereiche übertragen. Wir nehmen 
in ländlichen Räumen vermehrt 
einen stärkeren Mangel an Lehr-
kräften wahr. Wir möchten eine 
Landlehrer-Quote und in diesem 
Zusammenhang Anreize für Leh-
rer, aufs Land zu ziehen, diskutie-
ren.

7. Für erneuerbare Energien und 
starken Klimaschutz - mit Beteili-
gung der Bevölkerung:

Wir sorgen dafür, dass der Mehr-
wert der Energiewende dort ankommt, 
wo er generiert wird: auf dem Land. 
Und machen Betroffene zu Beteilig-
ten.

Wie es ist:

Deutschland hat sich ehrgeizige 
Ziele gesetzt. Wir stellen unsere 
Stromversorgung komplett auf erneu-
erbare Energien um. Bis 2030 sollen 
erneuerbare Energien einen Anteil 
von 65 Prozent am Stromverbrauch 
ausmachen. Bis 2050 will Deutsch-
land treibhaugasneutral sein.

Für den Erfolg dieser Veränderun-
gen sind die ländlichen Räume ein 
wichtiger Schlüssel. Denn dort wird 
der Großteil der erneuerbaren Ener-
gien produziert, hier 
sind die Anlagen aus 
erneuerbaren Energie-
quellen mehrheitlich 
installiert. Hier treten 
aber auch Konflikte auf 
um die Belastungen und 
die Verteilung der 
Gewinne. Und die Aus-
wirkungen des Klima-
wandels auf die Natur, 
die Wirtschaft und die 
Gesellschaft werden die 
ländlichen Räume vor 
ganz besondere Heraus-
forderungen stellen.

Gerade in ländlichen 
Regionen müssen eine 
nachhaltige Landwirt-
schaft, die Erzeugung 
von erneuerbaren Ener-
gien sowie die CO2-Bin-
dung in Wäldern, Moo-
ren und Böden Beiträge 
zum Klimaschutz leis-
ten. Besonders in länd-

lichen Räumen stellen die Siedlungs-
strukturen mit vielen Eigenheimen 
und dezentralen Versorgungseinrich-
tungen, die oft großen Entfernungen 
zum Arbeitsplatz sowie der hohe Indi-
vidualverkehr bei ausgedünntem 
ÖPNV die Menschen, Unternehmen 
und Kommunen vor besondere Belas-
tungen bei der Umstellung und 
Anpassung. Ländliche Räume sind 
zudem durch den beschlossenen Koh-
leausstieg mit seinen wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Folgen 
sowie die verstärkte Windkraftnut-
zung besonders betroffen.

Klimaschutz und Energiewende 
sind deshalb nur im Einklang mit 
allen Beteiligten, insbesondere mit 
der Bevölkerung in den betroffenen 
Regionen, zu schaffen. Das stellt auch 
Kommunen vor neue Herausforde-
rungen.

Was das Land braucht:

Der weitere Ausbau der erneuerba-
ren Energien bei der Stromerzeugung 
braucht eine hohe Akzeptanz der Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort. Diese ist 
nicht nur bei den Nutzern, sondern 
ganz besonders dort erforderlich, wo 
die Energie per Wind- und Wasser-
kraft, Photovoltaik und Biomasse pro-
duziert wird.

Für die ländlichen Räume werden 
gleichzeitig spezifische Anpassungs-
maßnahmen benötigt, um die Fähig-
keiten auszubauen, dem Klimawan-

Zur Diskussion: Sieben Thesen - sieben Mal Zukunft auf dem Land

Fo
to

. D
om

in
ik

 W
eh

lin
g



20 | Kommunal relevant | April 2021

del zu begegnen, die mit neuen 
Herausforderungen und Chancen 
gleichermaßen verbunden sind. Dafür 
braucht es eine hohe Bereitschaft und 
gezieltes Engagement von Staat, Kom-
munen, Unternehmen und nicht 
zuletzt von den Bürgerinnen und Bür-
gern.

Unsere Vorschläge:

• Wir stärken die Akzeptanz des Aus-
baus erneuerbarer Energien. Hier 
sind gerade die Kommunen gefor-
dert, um schon zu Beginn von Bau-
vorhaben, z. B. bei Windparks, kon-
krete Fragen aufzugreifen, 
Lösungen zu suchen, Akzeptanz zu 
sichern und so den Prozess in eine 
positive Richtung zu lenken. Kom-
munen können gerade als Media-
tor der verschiedenen Interessen 
fungieren. Geeignete Kommunika-
tions- und Informationswege und 
die frühzeitige Einbindung der 
Öffentlichkeit sind zentrale Bau-
steine.

• Wir treffen die Menschen dort, wo 
sie vor Ort betroffen sind. Mit dem 
Energiemobil oder dem Energie-
tanker auf Wasserwegen. Wir 
machen die Betroffenen zu Betei-
ligten: Wir nehmen Bedenken und 
Sorgen auf. Wir bündeln Ideen und 
Anregungen zu vor Ort tragfähigen 
Lösungen.

• Wir wollen den Umbau hin zu 
energieeffizienter Gebäudenut-
zung und Mobilität. Mit Förderpro-
grammen und Beratung wollen wir 
Kommunen und die Menschen 
dabei unterstützen auf alternative 
und ressourcenschonende Ener-
gie- und Mobilitätsformen umzu-
rüsten.

• Wir wollen Bioabfälle einer stärke-
ren regionalen Verwertung zufüh-
ren und so zu einer echten Kreis-
laufwirtschaft kommen. 
Grünabfälle aus der Garten- und 
Parkpflege sowie vergleichbare 
Abfälle sollen hierzu stärker zur 
Erzeugung von Komposten und 
Substraten sowie zur Energiege-
winnung genutzt werden. Die Vor-
aussetzungen hierfür wollen wir in 
der geplanten TA Luft verbessern.

• Wir stärken die energetische Nut-
zung bereits anfallender pflanzli-
cher Biomasse und Gülle und sen-
ken damit zugleich regionale 
Geruchs- und Klimaemissionen. 
Dazu wollen wir das im Kohlever-
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stromungsbeendigungsgesetz 
angekündigte Förderprogramm 
„Bundesförderung effiziente Wär-
menetze“ (BEW) entsprechend aus-
gestalten. Hierbei wollen wir Bio-
masse einschließlich Biogas und 
das Brennstoffsortiment Wald-
hackschnitzel adäquat in der För-
derung berücksichtigen, um insbe-
sondere auch kommunale 
Wärmenetze in eine regionale 
Energiewende einzubetten.

• Wir wollen die Nutzung von lokal 
erzeugtem Biomethan für kommu-
nale und betriebliche Fuhrparks 
attraktiv gestalten, um so zu den 
Klimazielen im Verkehrssektor bei-
zutragen.

• Wir möchten, um den aktuellen 
klimatischen Verhältnissen Rech-
nung zu tragen, ein Klimavorsorge-
gesetz auf den Weg bringen, wel-
ches flankiert wird durch ein 
Sonderprogramm Klimavorsorge. 
Dieses soll Kommunen und Flä-
chennutzer bei der Bewältigung 

von Dürre und Starkregenereignis-
sen unterstützen. Wir wollen die 
Kommunen zudem dabei unter-
stützen, ein angepasstes Wasser-
management Konzept zu erarbei-
ten und umzusetzen. Es muss 
einen Interessensausgleich bei 
Nutzungskonflikten geben, die 
durch Klimaveränderungen entste-
hen.

• Zur Erprobung neuer Ansätze im 
ländlichen Raum möchten wir ein 
Förderprogramm „Modellregionen 
Klimaneutrale Kommune“ schaf-
fen.

• Wir möchten dezentrale CO2-Spei-
cher ausbauen und reaktivieren, 
hierzu gehört die Honorierung von 
Humusaufbau und -erhalt im 
Boden ebenso wie gezielte CO2-
Bindung in moorreichen Region. 
Im engen Schulterschluss mit allen 
betroffenen Eigentümern und 
Landwirten werden wir Lösungen 
entwickeln, mit denen wir Klima 
und heimische Wertschöpfung auf 
Moorflächen zusammenbringen. 
Wir wollen Moorflächen nicht 
stilllegen, sondern auch künftig 
nutzen, etwa durch produktionsin-
tegrierte Kompensationsmaßnah-
men. So kann der Einsatz heimi-
scher Torfmoose auf 
wiedervernässten Mooren in 
Abstimmung mit den Naturschutz-
behörden vor Ort als künftige Ein-
kommensquelle für Landwirte die-
nen. Dort wo ein wirtschaftlicher 
Schaden für Eigentümer und Nut-
zer von Moorflächen nicht vermie-
den werden kann, ist dieser voll-
umfänglich zu entschädigen.

• Der Wald ist einer unserer stärks-
ten Waffen, wenn es um den Kli-
mawandel geht. Die letzten Jahre 
haben den heimischen Wäldern 
aber stark zugesetzt. Dürre und 
Schädlingsbefall haben enorme 
Flächen brachgelegt. Eine gute 
Zukunft wird es nur geben, wenn 
wir unsere Wälder klimaresistent 
umbauen und Neuanpflanzungen 
forcieren. Die Klimaschutzleistung 
der Wälder wollen wir stärker wür-
digen und fordern eine rasche 
Umsetzung einer Klimaprämie, die 
aus der CO2-Abgabe finanziert 
wird.
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EU-kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
Von Sabine Verheyen MdEP, Kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

Klimawandel – Anpassungsstrate-
gie

Die neue Klimapolitik verlagert 
den Schwerpunkt von der Planung auf 
die Umsetzung.

Mit dem Übergang vom Verständ-
nis des Problems (Planung) auf die 
Entwicklung von Lösungen (Umset-
zung) soll erreicht werden, dass sich 
die Mitgliedstaaten besser auf die 
unvermeidbaren Folgen des Klima-
wandels vorbereiten können. Nach 
der von der Kommission am 24. Feb-
ruar 2021 vorgelegten neuen Klimast-
rategie sollen die Maßnahmen zur 
Anpassung an den Klimawandel intel-
ligenter, rascher und systemischer 
sein, durch

• Vertiefung des Wissens über Kli-
maauswirkungen und Anpas-
sungslösungen,

• die Verbesserung der Anpassungs-
planung und der Bewertung von 
Klimarisiken,

• die Beschleunigung der Anpas-
sungsmaßnahmen und

• die Leistung eines weltweiten Bei-
trags zur Stärkung der Klima Resili-
enz.

Die Anpassungsmaßnahmen müs-
sen sich auf solide Daten und Risiko-
bewertungsinstrumente stützen, die 
allen zur Verfügung stehen – von 
Familien, die Wohnungen oder Häu-
ser kaufen, bauen oder renovieren, 
bis hin zu Unternehmen in Küstenre-
gionen oder Landwirten bei der 
Anbauplanung. So kann z.B. die Erhö-
hung der Wasserhaltekapazität von 
Böden dazu beitragen, dass Wasser 
aus Starkregenereignissen nicht 
sofort abfließt, sondern für Dürreperi-
oden vorgehalten werden oder die 
Umgebungstemperatur in Städten 
durch Dach- und Fassadenbegrünung 
reduziert werden. Um das zu errei-
chen, werden die Grenzen des Wis-
sens über die Anpassung an den Kli-
mawandel verschoben, um mehr und 
bessere Daten zu klimabezogenen 
Risiken und Verlusten zu erheben und 
allen zur Verfügung zu stellen. Das 

soll erreicht werden, durch

• die Verbesserung und Weiterent-
wicklung der Europäischen Wis-
sensplattform für Klimaanpas-
sung Climate-ADAP zur 
maßgeblichen europäischen 
Plattform für Anpassungswissen. 
Diese soll mit anderen einschlä-
gigen Wissensportalen und -quel-
len vernetzt und für Bürger*innen, 
lokale Behörden und andere Inte-
ressenträger leichter zugänglich 
gemacht werden. Für die kommu-
nale Praxis dürften u.a. die unter 
der Rubrik „Veröffentlichungen 
und Berichte“ aufgeführten (der-
zeit) 115 Praxisbeispiele von 
besonderem Interesse sein.

• die neu geschaffene Beobachtungs-
stelle für Gesundheit (siehe nach-
folgend unter eukn 3/2021/5). 
Diese soll die die breite Öffentlich-
keit über die zunehmenden Gefah-
ren des Klimawandels (Hitzestress, 
Sicherheit und Versorgung mit 
Lebensmitteln und Wasser, Aus-
breitung von Infektionskrankhei-
ten) sensibilisieren und der besse-
ren Nachverfolgung, Analyse und 
Vorbeugung dienen.

Die Kommission hat mit der Vor-
lage der neuen Klimastrategie am 24. 
Februar 2021 ausdrücklich betont, 
dass sie die lokale Nutzung von Daten 
sowie digitaler und intelligenter 
Lösungen für die Anpassung an den 
Klimawandel unterstützen wird. Die 
EU wird eine Pilot-Fazilität für Politik-
unterstützung einrichten, die lokalen 
und regionalen Behörden im Rahmen 
des EU-Konvents der Bürgermeister 
beim Übergang von der Planung zu 
konkreten Maßnahmen helfen soll.

Selbst wenn sämtliche Treibhaus-
gasemissionen sofort gestoppt wür-
den, könnten die Auswirkungen des 
Klimawandels, die sich bereits 
bemerkbar machen, nicht mehr ver-
hindert werden. Die Kommission 
schätzt, dass in der EU bereits jetzt 
jährlich etwa 12 Milliarden Euro an 
wirtschaftlichen Schäden auf die Fol-
gen des Klimawandels zurückzufüh-
ren sind. Ohne Anpassungsmaßnah-
men könnte sich der Betrag bis zum 
Jahr 2050 auf 170 Milliarden Euro 
belaufen (1,36 Prozent des BIP der 
EU).

Sabine Verheyen MdEP

Die Bundesregierung hat am 21. 
Oktober 2020 den 2.Fortschrittsbe-
richt zur Deutschen Strategie zur Kli-
maanpassung beschlossen. Mit mehr 
als 180 Maßnahmen soll Deutschland 
klimafest werden, gegen Risiken 
durch Hoch- und Niedrigwasser oder 
gestörte Infrastrukturen, Beeinträch-
tigungen der Landwirtschaft, Gesund-
heitsgefahren, Sicherheitsrisiken in 
der Wirtschaft sowie Herausforderun-
gen des Bevölkerungsschutzes.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3bFvYfI

• Strategie https://bit.ly/3qtTge3

• Fragen und Antworten https://bit.
ly/3bMwEQw

• Wissensplattform Climate-ADAP 
https://bit.ly/3qscSPD

• Berichte https://bit.ly/3rzRHwC

• Beobachtungsstelle https://bit.
ly/2PH9R1k

• 2. Fortschrittsbericht DE https://
bit.ly/3eny2ft

Bereitschaftszeit als Arbeitszeit 

Bereitschaftszeit in Form von Ruf-
bereitschaft ist nur dann als „Arbeits-
zeit“ einzustufen, wenn der Beschäf-
tigte währenddessen in seiner 
Freizeitgestaltung „ganz erheblich 
beeinträchtigt“ ist.

Das hat der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) in einem Urteil vom 9. 
März (C-580/19) entschieden. Dem 
Verfahren lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Ein Feuerwehrmanns der 

https://bit.ly/3bFvYfI
https://bit.ly/3bFvYfI
https://bit.ly/3qtTge3
https://bit.ly/3bMwEQw
https://bit.ly/3bMwEQw
https://bit.ly/3qscSPD
https://bit.ly/3rzRHwC 
https://bit.ly/2PH9R1k 
https://bit.ly/2PH9R1k 
https://bit.ly/3eny2ft
https://bit.ly/3eny2ft
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Stadt Offenbach musste neben seiner 
regulären Dienstzeit regelmäßig 
Bereitschaftszeiten in Form von Ruf-
bereitschaft leisten. Während der Ruf-
bereitschaft war er nicht verpflichtet, 
sich an einem bestimmten Ort aufzu-
halten, musste aber erreichbar und in 
der Lage sein, im Alarmfall innerhalb 
von 20 Minuten in seiner Einsatzklei-
dung und mit dem ihm zur Verfügung 
gestellten Einsatzfahrzeug die Stadt-
grenze von Offenburg als Sitz der 
Dienststelle zu erreichen.

Der EuGH stellt fest, dass die 
Bereitschaftszeit eines Arbeitneh-
mers entweder als „Arbeitszeit“ oder 
als „Ruhezeit“ im Sinne der Arbeits-
zeit-Richtlinie 2003/88 vom 4. 
November 2003 einzustufen ist. Eine 
Bereitschaftszeit in Form von Rufbe-
reitschaft stellt nur dann in vollem 
Umfang Arbeitszeit dar, wenn die 
dem Arbeitnehmer auferlegten Ein-
schränkungen seine Möglichkeit, 
während dieser Zeit seine Freizeit zu 
gestalten, ganz erheblich beeinträch-
tigen.

Organisatorische Schwierigkeiten, 
die eine Bereitschaftszeit infolge 
natürlicher Gegebenheiten oder der 
freien Entscheidung des Arbeitneh-
mers für ihn mit sich bringen kann, 
sind dabei unerheblich. Ob die freie 
Zeitgestaltung objektiv ganz erheb-
lich beeinträchtigt ist, sowie die Frage, 
in welcher Höhe die Rufbereitschaft 
bei ganz erheblicher Beeinträchtigung 
zu vergüten ist, ist von den nationalen 
Gerichten anhand der Einzelfälle im 
Rahmen einer Gesamtwürdigung aller 
Umstände zu entscheiden. Dabei ist 
von den nationalen Gerichten u.a. zu 
berücksichtigen

• die Frist, innerhalb derer der 
Arbeitnehmer seine Arbeit aufzu-
nehmen hat,

• die Pflicht, mit einer speziellen 
Ausrüstung am Arbeitsplatz zu 
erscheinen,

• Erleichterungen, z.B. Bereitstel-
lung eines Dienstfahrzeugs mit 
Blaulicht,

• die Häufigkeit der während der 
Bereitschaftszeit geleisteten Ein-
sätze.

Die Entscheidung des EuGH dürfte 
über den Feuerwehrbereich hinaus 
von Bedeutung sein, da es in zahlrei-
chen Berufen Bereitschaftsdienste 
gibt.

• Pressemitteilung https://bit.

ly/3tsD0vJ

• Urteil 9. März 2021 C-580/19 
https://bit.ly/3vCIPZi

• Richtlinie https://bit.ly/30Qoqlx

Schleuserkriminalität - Konsulta-
tion 

Die Kommission hat ihren neuen 
EU-Aktionsplan gegen die Schleusung 
von Migranten zu Konsultation 
gestellt.

Im Rahmen dieser Konsultation 
möchte die Kommission Ansichten 
darüber hören, welche neuen Maß-
nahmen auf EU-Ebene ergriffen wer-
den könnten, um die Schleusung von 
Migranten zu verhindern und zu 
bekämpfen. Der mit der Mitteilung 
vom 23. September 2020 vorgelegte 
Entwurf eines neuen Migration- und 
Asylpakets für den Zeitraum 2021-
2025 verfolgt u.a. folgende zentrale 
Ziele:

• ein stabiles und gerechtes Außen-
grenzenmanagement, einschließlich 
Identitäts-, Gesundheits- und Sicher-
heitskontrollen durch die verpflich-
tende Überprüfung vor Einreise in die 
EU (siehe nachfolgend Reiseinforma-
tionssystem eukn 3/2021/13);

• Rationalisierung der Asyl- und 
Rückführungsverfahren;

• eine wirksame Rückkehrpolitik 
und ein von der EU koordiniertes 
Konzept für Rückführungen;

• wechselseitig vorteilhafte Partner-
schaften mit wichtigen Herkunfts- 
und Transitdrittländern;

• Entwicklung nachhaltiger legaler 
Wege für Schutzbedürftige und die 
Anwerbung von Talenten (Fähig-
keiten- und Talentpaket) für die 
EU;

• Unterstützung wirksamer Integra-
tionsmaßnahmen.

Der Entwurf vermeidet – anders als 
EU-Aktionsplan 2015-2020 - verbind-
liche Umverteilungsquoten, die sich 
als nicht durchsetzbar erwiesen 
haben. Die Kommission kündigt im 
Anhang der Mitteilung weitere Maß-
nahmen für Ende 2020 und 2021 an. 
Dazu gehören u.a.

• eine Verordnung über Asyl- und 
Migrationsmanagement ein-
schließlich eines neuen Solidari-
tätsmechanismus;

• neue Rechtsvorschriften zur Ein-
führung eines Screening-Verfah-

rens an den Außengrenzen. Das 
betrifft Migranten ohne Einreise-
recht und umfasst die Feststellung 
der Identität, eine Sicherheitsüber-
prüfung, eine medizinische Unter-
suchung sowie die Feststellung 
von besonderen Schutzbedarfen. 
Obwohl das Screening-Verfahren 
auf EU-Territorium stattfindet, gel-
ten die Schutzsuchenden als nicht 
eingereist (Fiktion der Nicht-Ein-
reise);

• Änderung des Vorschlags über die 
Eurodac-Verordnung, um den 
Datenbedarf des neuen EU-Rah-
mens für Asyl- und Migrationsma-
nagement zu decken;

• Ernennung eines Rückkehrkoordi-
nators innerhalb der Kommission, 
der durch ein neues hochrangiges 
Netz für Rückkehrfragen und eine 
neue operative Strategie unter-
stützt wird;

• Vorlage einer neuen Strategie für 
die freiwillige Rückkehr und die 
Wiedereingliederung.

Die Konsultation endet am 14. Mai 
2021

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3tCMowJ

• Konsultation https://bit.
ly/2NBfGg7

• Mitteilung Paket 2021 -2025 
https://bit.ly/310MJgx

• Weitere Anlagen zum Paket 2021 – 
2025 https://bit.ly/3tDy4nH

• Anlage zur Mitteilung 2021 -2025 
https://bit.ly/3lxd8Mx

Badegewässerbewirtschaftung

Die Europäische Umweltagentur 
(EUA) hat einen Bericht zur Badege-
wässerbewirtschaftung vorgelegt.

Der am 26.02.2021 veröffentlichte 
Bericht über „Erfolge und Herausfor-
derungen“ macht deutlich, dass sich 
in den über 40 Jahren Europäischer 
Umweltpolitik die Badegewässerqua-
lität deutlich verbesserte hat. Von den 
über 22.000 nach der Badegewässer-
Richtlinie überwachten Badestellen 
haben in dieser Zeit 95 Prozent aus-
reichende und 53 Prozent ausgezeich-
neter Wasserqualität erreicht. Für die-
sen Erfolg sind vor allem die 
umfangreichen Investitionen der 
Städte und Gemeinden in die Abwas-
serinfrastruktur (Kanalleitungen und 
Kläranlagen) ursächlich. Der Bericht 
hat folgende fünf Hauptgruppen von 

https://bit.ly/3tsD0vJ
https://bit.ly/3tsD0vJ
https://bit.ly/3vCIPZi
https://bit.ly/30Qoqlx
https://bit.ly/3tCMowJ
https://bit.ly/3tCMowJ
https://bit.ly/2NBfGg7
https://bit.ly/2NBfGg7
https://bit.ly/310MJgx
https://bit.ly/3tDy4nH
https://bit.ly/3lxd8Mx
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Problemen ausgemacht, die die Bade-
gewässerqualität beeinflussen:

1. Mikrobiologische Verschmutzung 
betreffen noch mindestens 15 Pro-
zent der europäischen Badegewäs-
ser, auch wenn diese noch als 
akzeptabel, d.h. ausreichend, für 
die Einstufung als Qualität zum 
Baden sein können.

2. Als Ergebnis des Klimawandels 
werden extreme Ereignisse, z.B. 
Stürme oder Niedrigwasser, häufi-
ger und sind durch Verschüttun-
gen und Überläufe Ursachen von 
Badegewässerverschmutzung.

3. Eutrophierung von Badegewäs-
sern, häufig in Seen, führt zu einer 
indirekten Bedrohung für die 
Gesundheit der Badegäste, insbe-
sondere durch die Auswirkungen 
von Zersetzung, die Sauerstoff-
mangel im Blut (Hypoxie) verursa-
chen kann.

4. Blaualgenblüten in mitteleuropäi-
schen Seen in der Sommersaison, 
die ein besonderes toxisches Risiko 
für die menschliche Gesundheit 
und für die aquatische Umwelt 
haben.

5. Wildes Baden wird immer häufi-
ger. Europas abenteuerlustige 
Schwimmer suchen nach neuem 
Wasser zum Schwimmen. Solch 
wildes Baden kann empfindliche 
Ökosysteme stören.

Schließlich wird in dem Bericht 
hervorgehoben, dass weitere Anstren-
gungen erforderlich sind, um die 
Flüsse und Seen im Inneren die Städte 
als Badegewässer ausweisen zu kön-
nen.

• Bericht (Englisch, 52 Seiten) 
https://bit.ly/3thGAJ6

Badegewässerrichtlinie – Überprü-
fung

Die Kommission hat die Überprü-
fung der EU-Vorschriften über die 
Badegewässerqualität eingeleitet.

Im Rahmen dieser Überprüfung 
der Badegewässerrichtlinie aus dem 
Jahr 2006 wird in einem sog. Fahr-
planverfahren gefragt, ob

• die Vorschriften, die die nationa-
len Bemühungen ergänzen, zum 
Schutz der öffentlichen Gesund-
heit und zur Verbesserung der Was-
serqualität beigetragen haben;

• es notwendig ist, die bestehenden 
Vorschriften zu verbessern und 
erforderlichenfalls entsprechende 
Aktualisierungen vorzuschlagen.

Ein allg. öffentliches Konsultati-
onsverfahren ist für das 2.Quartal 
2021 und ein Kommissionentwurf für 
das 1. Quartal 2023 geplant. ➢ Fahr-
plan https://bit.ly/3qKhYH5

• Badegewässerrichtlinie https://bit.
ly/3laJAUM

Alternative Kraftstoffe – Infra-
strukturen fehlen

Das benötigte Netz von Infrastruk-
turen für alternative Kraftstoffe wird 
es in den nächsten Jahren nicht 
geben.

Das wird selbst dann der Fall sein, 
wenn alle Mitgliedstaaten ihre Aus-
bauziele erreichen würden. Das ist 
das Ergebnis des von der Kommission 
am 8. März 2021 vorgelegten Berichts 
zur Umsetzung der Richtlinie vom 22. 
Oktober 2014 über den Ausbau der 
Infrastruktur für alternative Kraft-
stoffe (AFID). So sind z.B. in weiten 
Teilen des TEN-V-Kernnetzes nicht 
alle 60 km die vorgeschriebenen Lade-

stationen vorhanden. Es ist daher 
unwahrscheinlich, dass sich das 
benötigte Netz nach dem derzeitigen 
Rechtsrahmen in den kommenden 
Jahren in ganz Europa entwickeln 
wird. Dies gilt auch für andere Infra-
strukturen für alternative Kraftstoffe.

Die Unzulänglichkeiten des derzei-
tigen politischen Rahmens sind deut-
lich sichtbar. So schwankt der von den 
Mitgliedstaaten projizierte Anteil an 
Elektroautos an der gesamten Fahr-
zeugflotte für 2030 zwischen weniger 
als 1 Prozent und mehr als 40 Prozent. 
Ursächlich dafür ist die Tatsache, dass 
es keine detaillierte und verbindliche 
Methodik für die Mitgliedstaaten gibt, 
Ziele zu berechnen und Maßnahmen 
zu ergreifen. Angesichts des Redukti-
onsziel für Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um mindestens 55 Prozent 
müssen – so der Bericht – die Anstren-
gungen erheblich höher sein als die 
von den Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Richtlinie gemeldeten Anstren-
gungen. Das betrifft u.a.

• die Nutzung von leichten und 
schweren Nutzfahrzeugen im Stra-
ßenverkehr und die Stromversor-
gung von Schiffen und Flugzeugen 
an Liegeplätzen;

• Normen für das Aufladen von 
schweren Nutzfahrzeugen und das 
Betanken von flüssigem Wasser-
stoff;

• die Kundenfreudlichkeit der Nut-
zung der Infrastruktur für alterna-
tive Kraftstoffe so kundenfreund-
lich und einfach wie bei 
konventioneller Betankungsinfra-
strukturen zu gestalten;

• die Förderung von Investitionen in 
die Infrastruktur von Standorte mit 
geringer Nachfrage, z. B. in ländli-
chen Gebieten oder Gebieten mit 
geringer Fahrzeugaufnahme.

Dem Bericht sind vier Arbeitsdoku-
mente (Englisch) mit detaillierten 
Bewertungen der Umsetzungsbe-
richte der Mitgliedstaaten beigefügt.

Die Kommission arbeitet derzeit an 
einer Folgenabschätzung für die 
Überarbeitung der Richtlinie 2014/94/
EU und an einem Aktionsplan zur 
Festlegung flankierender Maßnah-
men zur Beschleunigung des Ausbaus 
der Infrastruktur für alternative Kraft-
stoffe.

• Zusammenfassung https://bit.
ly/3qVdVI6

• Umsetzungsberichte https://bit.
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ly/3tlbgsX

• Richtlinie (2014/94/EU) https://
bit.ly/3eIvQPZ

Mobilfunknetze – Beihilfen

Der Ausbau leistungsfähiger 
Mobilfunknetze in unversorgten 
Gebieten kann gefördert werden.

Das ist nach den EU-Beihilfevor-
schriften zulässig, hat die Kommis-
sion am 10. März 2021 entschieden. 
Damit sollen 4G-Dienste oder höhere 
Mobilfunkkapazitäten in Gebiete 
kommen, in denen derzeit keine oder 
nur 2G-Mobilfunkkapazitäten vor-
handen sind und in denen innerhalb 
der nächsten drei Jahre voraussicht-
lich kein privates Unternehmen 
investieren wird. Im Rahmen der 
Regelung erhalten öffentliche Ein-
richtungen, Mobilfunknetzbetreiber 
sowie spezialisierte Bauunternehmen 
direkte Zuschüssen für den Aufbau 
und/oder Betrieb der Mobilfunkinfra-
struktur.

Die Zuschüsse an die privaten Ein-
richtungen werden nach offenen, 
transparenten und nichtdiskriminie-
renden Ausschreibungen vergeben. 
Die Nutzung der geförderten Infra-
struktur wird allen interessierten 
Netzbetreiber zu gleichen und nicht-
diskriminierenden Bedingungen 
offenstehen. Darüber hinaus ver-
pflichten sich die Netzbetreiber, die 
Beihilfe nur in Gebieten außerhalb 
ihrer Versorgungsverpflichtungen zu 
verwenden, wodurch der Mehrwert 
der Maßnahme gewährleistet wird. Da 
durch die Maßnahme sichergestellt 
wird, dass zumindest 4G-Mobilfunk-
kapazitäten in Gebieten angeboten 
werden, in denen derzeit nur 
2G-Mobilfunkverbindungen verfüg-
bar sind, wird die Regelung auch zu 
einer erheblichen Verbesserung der 
Konnektivität führen.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3ruzikF

• Beihilferegister vom 10.03.2021 
https://bit.ly/3qHFbcX

Gebäude Energie Renovierungs-
welle – gesetzliche Grundlagen

Die Richtlinie über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden wird 
überarbeitet.

Mit der Veröffentlichung eines sog. 
Fahrplans am 22. Februar 2021 hat 
jetzt die Umsetzungsphase konkret 
begonnen. Für das 2. Quartal 2021 
wurde eine öffentliche Konsultation 

und für das 4. Quartal 2021 ein kon-
kreter Vorschlag für eine Neufassung 
der Richtlinie angekündigt. Das Parla-
ment hatte bereits in der Entschlie-
ßung vom 17. September 2020 mit 
weitreichenden Einzelvorschlägen 
(siehe unter eukn 10/2020/4) u.a. 
gefordert, Energieeffizienzziele wei-
ter zu erhöhen. Weitgehend deckungs-
gleich mit den Vorstellungen des Par-
laments hat die Kommission in der 
Mitteilung vom 14.10.2020 vorge-
schlagen, beginnend mit einer Anhe-
bung des Kernziels für 2030 das Ener-
giesparpotentials im privaten und 
öffentlich Gebäudebestand von der-
zeit 1  Prozent pro Jahr bis 2030 min-
destens verdoppeln: von 1 Prozent für 
den Zeitraum 2021-2022, 1,2 Prozent 
pro Jahr von 2023 bis 2025 und min-
destens 2 Prozent pro Jahr von 2026- 
2029. Der Austausch von Heizungsan-
lagen soll im Zeitraum 2026-2030 
sowohl im Wohngebäude- als auch im 
Dienstleistungssektor auf rund 4 Pro-
zent ansteigen. Vor dem Hintergrund 
der deutlichen Übereinstimmung 
zwischen Par-
lament und 
K o m m i s s i o n 
kann mit einer 
baldigen Neu-
fassung der 
R i c h t l i n i e 
gerechnet wer-
den.

Auf Gebäude 
entfallen rund 
40 Prozent des 
G e s a m t e n e r -
gieverbrauchs 
in der EU und 
36 Prozent der 

durch den Energieverbrauch beding-
ten Treibhausgasemissionen; 97 Pro-
zent des Gebäudebestands ist nicht 
energieeffizient.

• Fahrplan https://bit.ly/3cApIqn

• Richtlinie 2010 https://bit.
ly/3qFySXo

• Plenum 17.09.2020 https://bit.
ly/37hmTsT

• Mitteilung Kommission 
14.10.2020 https://bit.ly/3t9svNL

Sozialer Wohnungsbau

In den bezahlbaren Wohnungsbau 
muss deutlich mehr investiert wer-
den.

Insbesondere für einkommens-
schwache Haushalte und für Jugend-
liche muss die Bauförderung verbes-
sert werden, damit sie Zugang zu 
qualitativ hochwertigem, bezahlba-
rem („erschwinglichen“) Wohnraum 
finden. Das sind die zentralen Aussa-
gen eines aktuellen OECD-Berichts 
zum Sozialen Wohnungsbau. Die 
Erschwinglichkeit von Wohnraum 
wird in dem Bericht als die Fähigkeit 
von Haushalten definiert, angemes-
senen Wohnraum zu kaufen oder zu 
mieten, ohne ihre Fähigkeit zu beein-
trächtigen, die grundlegenden 
Lebenshaltungskosten zu decken. Der 
Bericht enthält u.a. auch eine vorläu-
fige Bewertung der Auswirkungen 
von COVID-19 auf die Erschwinglich-
keit von Wohnraum, sowie eine 
Bestandsaufnahme der verschiede-
nen Maßnahmen zur Unterstützung 
von Notunterkünften, die von den 
Behörden zu Beginn der Pandemie 
ergriffen wurden.

• Bericht (Englisch, 32 Seiten) 
https://bit.ly/302ClEq

• Datenbank OECD https://bit.
ly/3uSZAz9
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Wohnraum als durchsetzbares 
Menschenrecht

Das Parlament fordert, den Zugang 
zu angemessenem und erschwingli-
chem Wohnraum als durchsetzbares 
Menschenrecht anzuerkennen.

Dieses Recht auf hochwertigen 
Wohnraum soll durch europäische 
und nationale Rechtsvorschriften 
durchsetzbar sein. Zum hochwertigen 
Wohnraum gehören, so das Parlament 
in seiner Entschließung vom 
21.01.2021, sauberes und hochwerti-
ges Trinkwasser, angemessene Sani-
tärversorgung und Hygiene, 
Anschluss an Abwasser- und Wasser-
netze, hochwertige Innenräume 
sowie erschwingliche und nachhal-
tige Energie. Das Plenum fordert wei-
tergehend u.a., dass

• durch Anpassung der beihilfe-
rechtlichen Vorschriften den nati-
onalen, regionalen und lokalen 
Behörden die Möglichkeit erhal-
ten, Wohnraum für all jene zu för-
dern, deren Bedürfnisse in Bezug 
auf Wohnraum im Rahmen der 
Marktbedingungen nicht erfüllt 
werden können;

• auf EU-Ebene verbindliche Min-
destanforderungen für gesunde 
Wohnräume, u.a. in Bezug auf die 
Luftqualität in Innenräumen, ein-
geführt werden;

• bei der Renovierungswelle für 
Wohngebäude der Schwerpunkt 
auf die Gebäude mit der schlech-
testen Energiebilanz gelegt wird;

• durch die Renovierung die Gesamt-
kosten nicht steigen;

• die durch Renovierung entstehen-
den Mietpreissteigerungen voll-
ständig durch Energieeinsparun-
gen ausgeglichen werden;

• Mieter vor Zwangsräumungen 
während Wohnungssanierungen 
geschützt werden;

• bei der anstehenden Überarbei-
tung der Energieeffizienzrichtlinie 
und der Richtlinie über die Gesam-
tenergieeffizienz von Gebäuden 
verbindliche Mindestanforderun-
gen an die Gesamtenergieeffizienz 
bestehender Gebäude eingeführt 
werden;

• die Kommission einen EU-Rah-
men für nationale Strategien gegen 
Wohnungslosigkeit vorschlägt;

• sich die Mitgliedstaaten den 
Grundsatz „Housing First“ zu eigen 

machen, sowie der Bereitstellung 
von dauerhaftem Wohnraum für 
Wohnungslose Vorrang einräu-
men;

• die Kommission und die Mitglied-
staaten im Rahmen der geplanten 
Renovierungswelle für öffentliche 
und private Gebäude eine allge-
meine Verpflichtung zur Erfüllung 
der Kriterien für die Barrierefrei-
heit einführen und ihr Potenzial 
nutzen, um die Barrierefreiheit für 
Menschen mit Behinderungen und 
ältere Menschen sowie Menschen 
mit eingeschränkten motorischen 
und sensorischen Fähigkeiten zu 
verbessern.

Das Plenum begrüßt ausdrücklich 
das Modell der Neutralität der Wohn-
kosten (unter anderem von Mieten, 
Energie- und Betriebskosten und ört-
lichen Abgaben), weil dadurch 
Zwangsräumungen verhindert wer-
den, die dadurch bedingt sind, dass 
ein Gebäude eine umfassende Sanie-
rung benötigt. Zugleich bekräftigt es 
seine Forderung vom 16. Januar 2014, 
der Kriminalisierung wohnungsloser 
Menschen ein Ende zu setzen und die 
diskriminierenden Praktiken zu 
ändern, mit denen verhindert werden 
soll, dass wohnungslose Menschen 
Zugang zu Sozialleistungen und 
Unterkünften erhalten;

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3oYMT1w

• Plenum 21.01.2021 https://bit.
ly/2OdzkyE

• Housing First https://bit.
ly/3tA4Gjh

• Parlament 16.01.2014 https://bit.
ly/2N1NDG0

Stadtverkehr – Bericht

Die städtische Mobilität muss 
an die technologischen und öko-
logischen Realitäten angepasst 
werden.

Das ist das Ergebnis der am 
26.02.2021 veröffentlichten 
Bewertung des Mobilitätspakets 
vom 17.12. 2013. Danach haben 
viele Entwicklungen, insbeson-
dere auch im erheblichen Umfang 
die Digitalisierung, die städtische 
Mobilität seit 2013 beeinträch-
tigt. Weitergehend wurde festge-
stellt, dass sich die mit der Mobi-
lität in der Stadt einhergehenden 
Probleme im Jahr 2020 zwar nicht 
wesentlich von denen im Jahr 
2013 unterschieden. Sie haben 

aber durch den Klimawandel immer 
schwerwiegendere Folgen für Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt. Inso-
weit sind von herausragender Bedeu-
tung der Klimazielplan 2030 und die 
Strategie für nachhaltige und intelli-
gente Mobilität, mit der damit ver-
bundenen Dekarbonisierung des Ver-
kehrs. Damit die Ziele und 
Maßnahmen des Pakets uneinge-
schränkt relevant bleiben, müssen 
daher diese neuen Fakten und Ent-
wicklungen berücksichtigt werden.

Der Bericht beton, dass das zentrale 
Element des Pakets 2013, das Konzept 
der Planung für nachhaltige Mobilität 
in den Städten (Sustainable Urban 
Mobility Planning – SUMP) und die 
damit verbundenen europäischen 
Leitlinien weithin genutzt wurden 
und sich als wirksam und nützlich für 
lokale Behörden, Planer und Interes-
senträger erwiesen haben.

Zusammenfassend wird festge-
stellt, dass in der EU im Bereich der 
Mobilität in der Stadt – mehr noch als 
2013 – Handlungsbedarf besteht. Dar-
über hinaus zeigt die Bewertung, dass 
es noch stärkerer Instrumente bedarf, 
damit ein spürbarer Beitrag zu den 
zunehmend ambitionierten Zielen 
und Verpflichtungen der EU in den 
Bereichen Klimaschutz, Digitalisie-
rung und Gesellschaft geleistet wer-
den kann.

• Pressemitteilung der Kommission 
https://bit.ly/2NllPgk

• Zusammenfassung des Evaluie-
rungsberichtes https://bit.
ly/3rJdTEo

• Evaluierungsbericht (Englisch,135 
Seiten) https://bit.ly/3crdcJr
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• Mitteilung vom 17.12.2013 https://
bit.ly/30TkQqV

Leipzig Charta 2020

Es gibt eine neue Leipzig-Charta.

Mit der Verabschiedung der Leip-
zig-Charta 2020 am 1. Dezember 2020 
hat der Rat der Minister für Stadtent-
wicklung den Referenzrahmen für die 
integrierte Stadtentwicklungspolitik 
an die neunen Rahmenbedingungen 
angepasst. Das sind u.a. die Digitali-
sierung, der Klimawandel, die Res-
sourcenknappheit, die Migration, der 
demografischen Wandel, das Pariser 
Klimaabkommen und die UN-Nach-
haltigkeitsziele. Unter Erhalt der im 
ersten Leitdokument für eine nach-
haltige Stadtentwicklung, der Leipzig-
Charta 2007, festgelegten Kernanlie-
gen, werden mit der Leipzig Charta 
2020 die Grundlagen einer integrier-
ten Stadtentwicklungspolitik fortent-
wickelt.

Unter der Überschrift „Die trans-
formative Kraft der Städte für das 
Gemeinwohl“ wurden in der neuen 
Leipzig-Charta nicht nur der Grund-
satz einer Gemeinwohlorientierung 
festgeschrieben, sondern auch festge-
legt, dass die gesamte Stadtgesell-
schaft ein Recht auf Mitwirkungs- 
und Mitgestaltung bei 
Stadtentwicklungsprozessen haben 
soll. In diese Entwicklungsprozesse 
soll nicht nur - wie in der Leipzig-
Charta 2007 - das Quartier/Stadtteil 
mit besonderem Entwicklungsbedarf, 
sondern auch die Gesamtstadt und 
die Stadtregion als Handlungsfelder 
berücksichtigt werden.

Die neue Leipzig-Charta soll als 
strategischer Kompass verstanden 
werden, an dem sich Gemeinden, 
Städte und Metropolen aller EU-Mit-
gliedstaaten orientieren können.

In einem Umsetzungsdokument 
betonen die Minister, dass die neue 
Leipziger Charta mit ihren strategi-
schen Grundsätzen einen guten Rah-
men für die Koordinierung der Stadt-
politik in Europa bietet.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/3pus2U5

• Neue Leipzig-Charta 2020 https://
bit.ly/3bbiWq8

• Umsetzungsdokument (Englisch 
10 Seiten) https://bit.ly/34rRUrV

• Leipzig-Charta 2007 https://bit.
ly/3pu2x58

Woche der ländlichen Vision

Die Kommission arbeitet an einer 
Mitteilung über eine langfristige 
Vision für den ländlichen Raum.

Damit soll eine Debatte über die 
Zukunft dieser Gebiete eingeleitet 
werden. An einer öffentlichen Kon-
sultation im Herbst 2020 (siehe unter 
eukn 9/2020/6), haben sich 2.326 
Europäerinnen und Europäer betei-
ligt, davon die Hälfte der Beteiligten 
aus Spanien, Österreich, Deutschland, 
Belgien und Frankreich. 52 Prozent 

der Beteiligten kamen aus einem 
ländlichen Gebiet und 9 Prozent aus 
einem abgelegenen ländlichen 
Gebiet. Beteiligt waren 9 Prozent 
Unternehmen und Verbände, 5 Pro-
zent akademische Einrichtungen und 
Forschungseinrichtungen (u.a. der 
Sachverständigenrat Ländliche Ent-
wicklung), 9  Prozent Behörden, 7 Pro-
zent NRO, 5 Prozent Netzwerke für 
ländliche Entwicklung und 2 Prozent 
andere Befragte. Vor diesem Hinter-
grund wird in der Zusammenfassung 
betont, dass bei der Interpretation der 
Ergebnisse eine gewisse Vorsicht 
geboten ist, da der Antworten keines-
wegs als repräsentative Zufallsstich-
probe interpretiert werden können. 
Unter diesen Einschränkungen wur-
den auf der Grundlage der Konsulta-
tion die Wahrnehmungen und 
Ansichten der Menschen aus ländli-
chen aber auch aus städtischen Gebie-
ten zusammengetragen. Die Ergeb-
nisse sollen auf einer interaktiven 
Woche der ländlichen Vision (22. bis 
26. März 2021) präsentiert und disku-
tiert werden. Erste Einzelheiten der 
Konsultation sind bereits in der Pres-

semitteilung vom 12. März 2021 ver-
öffentlicht worden.

Wegen der eingeschränkten Aussa-
gekraft der Konsultation vom Herbst 
2020 wird im April 2021, im Anschluss 
an die Woche der ländlichen Vision, 
eine ergänzende Flash-Eurobarome-
ter-Umfrage durchgeführt.

• Pressemitteilung 12.03.2021 
https://bit.ly/3vL4qik

• Konsultation https://bit.
ly/2GFX4Yh

• Konsultationsergebnis Zusam-
menfassung (Engl.) über https://
bit.ly/3cPcrtY

• Virtuelle Woche https://bit.
ly/3lDqQ08

• Ländlicher Raum https://bit.
ly/3eZ3i4D

• Sachverständigenrat https://bit.
ly/3vKbmw5

Kommunalpartnerschaften mit 
Italien

Es wird einen Preis für kommunale 
Partnerschaften zwischen Deutsch-
land und Italien geben.

Damit soll das grenzüberschrei-
tende Engagement auf lokaler Ebene 
gefördert und bereits bestehende und 
zukunftsorientierte kommunale Part-
nerschaften in ihrer Arbeit bestärkt 
werden. Die über 400 kommunalen 
Partnerschaften bilden das Herzstück 
der bilateralen Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und Italien.

Bewerben können sich deutsche 
und italienische Kommunen, die 
durch eine kommunale Partnerschaft 
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oder eine etablierten mehrjährigen 
Zusammenarbeit verbunden sind. 
Ausgezeichnet werden Projekte in den 
Kategorien Kultur, Jugend und bür-
gerschaftliches Engagement, Innova-
tion sowie sozialer Zusammenhalt. Es 
werden vier Preise vergeben, jeweils 
zwei an kleine und mittelgroße Kom-
munen (bis zu 40.000 Einwohner) 
und zwei an größere Kommunen (ab 
40.000 Einwohner). Der Preis ist mit 
insgesamt 200.000 Euro dotiert,

Die Ausschreibungsbedingungen 
und ein Bewerbungsbogen können 
beim Auswärtigen Amt abgerufen 
werden. Bewerbungsschluss ist der 
31.05.2021.

• Auswärtiges Amt https://bit.
ly/3c2BLxf

Kommunalpartnerschaften

Es gibt eine Plattform für deutsch-
französische Kommunalpartner-
schaften. Auf der Internetplattform 
https://www.jumelage.eu/de/ können 
seit Dezember 2020 Aktivitäten der 
2300 Partnerschaften vorgestellt und 
über Fördermöglichkeiten und Wei-
terbildungsangebote informiert wer-
den. Aktive der deutsch-französi-
schen Partnerschaften sind 
eingeladen, sich am Ausbau dieses 
neuen Schaufensters für Partner-
schaftsprojekte zu beteiligen.

Woche der Regionen 2021

Die Europäische Woche der Regio-
nen und Städte findet vom 11.10.2021 
- 14.10.2021 statt.

Unter dem Motto „Gemeinsam zur 
Erholung“ wird der #EURegionsWeek 
2021 auf vier Themen ausgerichtet:

• Grüner Übergang: Für eine nach-
haltige und grüne Erholung

• Kohäsion: von der Notlage zur Res-
ilienz

• Digitaler Übergang: für Menschen

• Bürgerengagement: für eine inklu-
sive, partizipative und faire Erho-
lung

Vom 28. Juni bis zum 3. September 
2021 können eigene Begleitveranstal-
tungen angemeldet werden. In die-
sem Jahr wird die Veranstaltung 
grundsätzlich digital stattfinden. 
Wenn die Situation sich positiv ent-
wickelt, könnten einige Veranstaltun-
gen physisch auch in Brüssel stattfin-
den

• Pressemitteilung https://bit.
ly/30H52Hq

• Allg. Infos (Englisch) https://bit.
ly/30DyzSf

• Webseite https://bit.ly/3exkWfL

Kreislaufwirtschaft erweitern

Das Parlament fordert für die Kreis-
laufwirtschaft strengere EU-Regeln 
für Verbrauch und Recycling.

Mit seinen Vorschlägen in der Ent-
schließung vom 10.Februar 2021 will 
das Plenum erreichen, dass die der-
zeitige lineare Wirtschaft des Neh-
mens, Herstellens und Wegwerfens in 
eine echte Kreislaufwirtschaft umge-
wandelt wird, die auf Schlüsselprinzi-
pien wie der Vermeidung von Abfäl-
len und der Verringerung des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs 
beruht. Das Plenum begrüßt aus-
drücklich den von der Kommission 
am 11. März 2020 vorgelegten neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirt-
schaft. Weitergehen wird aber u.a. fol-
gendes gefordert:

• Die Kommission soll verbindliche 
Ziele für den Materialfußabdruck 
und den Konsumfußabdruck für 
2030 vorschlagen, die den gesam-
ten Lebenszyklus jedes auf dem 
EU-Markt platzierten Produkts 
abdecken.

• Unternehmen sollen beschreiben, 
wie und wann sie Klimaneutralität, 
Kreislaufwirtschaft und Nachhal-
tigkeit zu erreichen gedenken.

• Der Geltungsbereich der Ökode-
sign-Richtlinie soll auch auf Pro-
dukte ohne Energiebezug ausge-
weitet werden, damit diese auf 
dem EU-Markt gut funktionieren, 
langlebig, wiederverwendbar und 
leicht reparierbar sind.

• Einführung von digitalen Produkt-
pässen, aus denen die Auswirkun-
gen eines Produkts auf das Klima, 
die Umwelt, die Gesellschaft usw. 
in der gesamten Wertschöpfungs-
kette ablesbar sind. Diese Pässe 
sollen u.a. mit dem künftigen 
Gebäuderenovierungspass und der 
SCIP-Datenbank kompatibel sein.

• Einführung von produkt- bzw. 
branchenspezifisch bindenden 
Zielen für den Rezyklatanteil.

• Maßnahmen gegen die ökologi-
scher Schönfärberei („Greenwa-
shing“) und falsche Umweltbe-
hauptungen (siehe nachfolgende 
unter eukn 2/2021/12).

• Aufwertung es EU-Umweltzeichen 
als Maßstab für ökologische Nach-

haltigkeit. und erleichtere Anwen-
dung bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge.

• Die umweltgerechte Vergabe 
öffentlicher Aufträge soll gesetz-
lich vorgeschrieben und dabei wie-
derverwendete, reparierte, aufbe-
reitete, aufgearbeitete und andere 
energieeffiziente und ressourcen-
schonende Produkte berücksich-
tigt werden. Wenn diese Option 
nicht gewählt wird, soll der Grund-
satz „Befolgen oder erläutern“ 
Anwendung finden.

• Ein einheitliches Ladegerät für 
Smartphones und alle kleinen und 
mittelgroßen elektronischen 
Geräte soll gesetzlich vorgeschrie-
ben werden.

• Die Grundsätze der Kreislaufwirt-
schaft sollen in die nationalen 
Konjunkturprogramme der Mit-
gliedstaaten einbezogen werden.

Bei Produkten werden bis zu 80 
Prozent der Umweltauswirkungen in 
der Entwurfsphase bestimmt und nur 
12 Prozent der in der EU-Industrie 
verwendeten Werkstoffe stammen 
aus dem Recycling. Der weltweite 
Materialverbrauch wird sich in den 
nächsten 40 Jahren verdoppeln und 
die jährlichen Abfallmenge bis 2050 
um 70 Prozent steigen. Die Hälfte der 
Treibhausgasemissionen und mehr 
als 90 Prozent des Verlusts an biologi-
scher Vielfalt stammen aus der 
Gewinnung und Verarbeitung von 
Ressourcen.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2LJ2PaC

• Plenum https://bit.ly/3ajqdoE

• Aktionsplan Kreislaufwirtschaft 
https://bit.ly/2LVVqFa

• EU-Umweltzeichen https://bit.
ly/3da9iGY

• Grünes Auftragswesen https://bit.
ly/3ahIi6q

Katastrophenschutz wird verbes-
sert 

Die Reaktionsfähigkeit der EU auf 
Katastrophenfälle wird deutlich ver-
stärkt.

Darauf haben sich Parlament und 
Rat auf der Grundlage des Kommissi-
onsvorschlags vom 02.06.2020 geei-
nigt. Das Parlament hatte sich am 16. 
September 2020 für eine gestärkte 
Rolle der EU im Katastrophenschutz 
ausgesprochen, u.a. durch den Erwerb 
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von eigene Kapazitäten und eine ver-
besserte Finanzausstattung. Nach der 
Einigung mit dem Rat vom 8. Februar 
2021 wird der EU-Katastrophenschutz 
u.a. wie folgt verbessert:

• Die EU kann besser auf Notfälle 
großen Ausmaßes reagieren, ins-
besondere wenn mehrere Mitglied-
staaten gleichzeitig betroffen sind.

• Die Kommission kann in Katastro-
phenlagen benötigte Materialien 
im Rahmen von rescEU direkt auf 
EU-Ebene beschaffen. Bislang 
musste sie sich darauf verlassen, 
dass die Mitgliedstaaten selbst 
Notfallgüter zur Verfügung stellen.

• Die rescEU-Kapazitäten werden 
vollständig aus dem EU-Haushalt 
finanziert.

• Die neuen Vorschriften sehen Mit-
tel in Höhe von insgesamt 1.263 
Millionen Euro für den Zeitraum 

2021-2027 vor und bis zu 2.056 
Millionen Euro für die Umsetzung 
der Zivilschutzmaßnahmen zur 
Bewältigung der Auswirkungen der 
COVID-19-Krise, die im Aufbauins-
trument der EU vorgesehen sind.

• Es wird in der Verordnung festge-
legt, welcher Anteil der Mittel 
jeweils für Prävention, Vorsorge 
und Reaktion verwendet werden 
soll, wobei ein gewisser Spielraum 
eingeräumt wird.

Parlament und Rat müssen die Ver-
einbarung jetzt noch formell anneh-
men.

Das Katastrophenschutzverfahren 
wurde zuletzt 2019 geändert (siehe 
unter eukn 6/2020/10), als die zusätz-
liche Reserve von Ressourcen mit der 
Bezeichnung „rescEU“ eingerichtet 
wurde, um bei grenzüberschreiten-
den Notfällen künftig schneller und 
flexibler reagieren zu können.

Wenn ein Notfall die Fähigkeiten 
eines Landes zur Reaktionen über-
steigt, kann es Hilfe anfordern. Die 
Kommission spielt dann die Schlüs-
selrolle bei der Koordination und trägt 
zu mindestens 75 Prozent der Trans-
port- und Durchführungskosten der 
Einsätze bei.

• Pressemitteilung Rat 08.02.2021 
https://bit.ly/2Neilvw 

• Pressemitteilung Parlament 16.09. 
2020 https://bit.ly/3tLkZK7

• Kommissionsvorschlag 02.06.2020 
https://bit.ly/3jD797T

• EU-Katastrophenschutz https://
bit.ly/3ab7Lyt

• resc https://bit.ly/3tKUzYN

Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen
Traditionsreicher Innenstadtwettbewerb läuft bis 17. September 2021
Der traditionsreiche Innenstadt-Wett-
bewerb „Ab in die Mitte! Die City-
Offensive Sachsen“ findet dieses Jahr 
zum achtzehnten Mal statt.

Unter dem Motto „Lebensraum 
Stadt: Handel, Wandel, Vielfalt“ wer-
den bis zum 17. September 2021 krea-
tive Ideen gesucht, die Neuerungen in 
die Innenstädte des Freistaates brin-

gen. Der Wettbewerb hat in den letz-
ten Jahren dazu beigetragen, die Zent-
ren der Städte und Gemeinden 
attraktiver zu gestalten.

Der Fokus der diesjährigen Runde 
auf Stadtentwicklung und Handel soll 
dabei helfen, Lösungen für die Folgen 
der Corona-Pandemie zu finden. 
Staatsminister Thomas Schmidt 

(CDU) dazu: “In diesen schwierigen 
Zeiten der Pandemie soll der Wettbe-
werb eine besondere Resonanz erfah-
ren. Gerade jetzt sind innovative 
Ideen für eine Belebung der Innen-
städte wichtiger denn je!

Weitergehende Informationen 
unter https://www.abindiemitte-
sachsen.de/wettbewerb-2021-1

Kommunalpolitische Bildung
Angebote der KAS und der KPV für politische Akteure vor Ort
Mit dem Kommunalpolitischen Semi-
nar vermittelt die KommunalAkade-
mie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS) kommunalpolitischen Neuein-
steigern das notwendige Grundlagen- 
und Orientierungswissen für eine 
erfolgreiche politische Arbeit vor Ort. 
Nähere Informationen und Hinweise 
zum Programm finden Sie im Internet 
unter https://www.kas.de/de/web/
politische-bildung/kommunalakade-
mie

Die Kommunalpolitische Vereinigung 
von CDU und CSU (KPV) bietet über 
Bildungswerke in einzelnen Ländern 
ebenfalls kommunalpolitische Semi-
nare an:

• Nordrhein-Westfalen: https://
www.kpv-nrw.de/bildungswerk.
html

• Sachsen-Anhalt: https://bildungs-
werksachsenanhalt.wordpress.
com/

• Sachsen: www.bks-sachsen.de

• Thüringen: http://bw-kommunal-
hilfe.de/

• Niedersachsen: https://kpv-bil-
dungswerk-nds.de/seminare/
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